
Gemeinde Welver Welver, den 15.11.2019
DER VORSITZENDE

des Haupt- und Finanzausschusses

Damenund Herren
des
Haupt- und Finanzausschusses

nachrichtlich
Damen und Herrendes Rates

Sehr geehrte DamenundHerren,

 

itzungdes Haupt- und Finanzausschusses,
die am

zur 38,

 

Mittwoch, dem 27. November 2019
17:00 Uhr,

im SAAL des RATHAUSES in Welver

 

stattfindet, lade ich herzlich ein.

Sollten Sie verhindert sein, bitte ich, eine(n) der gewählten Vertreter(in) zu
benachrichtigen.

Iagesordnung

A. Öffentliche Sitzung

1 Haushalt 2020
- Haushaltssatzung-

2. 27. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Gemeinde Welverfür die
Benutzung derAbfallentsorgung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der
Gemeinde Welver vom 16.04.2013

3. 10. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung der Gemeinde Welver

4 Kalkulation der Kleineinleiterabgabe 2020

5. Gebührenkalkulation 2020 für die Benutzung der Leichenhalle Welver und die
Erhebung von Benutzungsgebühren

6. Vierzehnte Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Welverüber die
Erhebung von Standgeldern (Marktgebühren) auf dem Wochenmarkt
hier: Kalkulation des Marktstandgeldes zuzüglich der Abrechnungder

Stromkosten für das Jahr 2020



7. Neufassung über die Hundesteuersatzungin der Gemeinde Welver

8. Lehrschwimmbecken Welver

hier: Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise

9. Bildung von Eingangsklassen an den Grundschulen der Gemeinde
Welver zum Schuljahr 2020/21

10. Anfragen/ Mitteilungen

B. fentliche Sitzung

1. Sanierung der Elektroverteilung in der Grundschule Borgeln
hier: Auftragsvergabe

2. Anfragen / Mitteilungen

Mit freundlichen Grüßen
3/7
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Schumacher

 

Damen und Herren
des Haupt- und Finanzausschusses
Daube, Haggenmüller, Kor, Philipper, Plaßmann, Römer, Rohe, Schulte, Stehling und Wiemer



 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

        
 

leer. Beschlussvorlage

® Bereich: 1.2 Finanzwirtschaft Sachbearbeiter: Herr Porsche
Az: 20.21.00 Datum: 13.11.2019

>
Bürgermeister AA Alg, Vertreter ee

Ad494 AH 2 1:

Gleichstelungsbeaufragte Sachbearbeiter

- StimmenanteilBeratungstoige Top Set Stzunge- |geratungsergebnis a
Fra CHEIAGAIEN
Rat ost [11.122018

Haushalt 2020
- Haushaltssatzung

Sachdarstellung zur Sitzung am 27.11.2019:

‚Am 01.12.2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung
im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz - StPaktG) in Kraft
gelreten.
Dieses Gesetz sieht unter anderem Konsolidierungshilfen des Landesfür Gemeinden vor, die
auf Basis ihrer Haushalte für das Jahr 2010 überschuldet sind oder denen die Überschuldung
auf Grund ihrer mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2013 droht, und deren Teilnahme am
Stärkungspakt verpflichtend ist ($ 3 Stärkungspaktgeseiz - StPaktG).

Zu den am Stärkungspaktgesetz verpflichtend teilnehmenden Gemeinden gehört auch die
Gemeinde Welver(Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.12.2011).

Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgeseizes müssen die pflichtig teilnehmenden
Gemeinden unter Einrechnung der Konsolidierungshiffe spätestens bis zum Haushaltsjahr
2016 den Haushaltsausgleich erreichen; spätestens ab dem Jahr 2021 muss der
Haushaltsausgleich aus eigenerKraft, also ohne Konsolidierungshilfen des Landeserreicht
werden ($ 6 Starkungspaktgesetz - StPaktG). Hierzu hatten die verpflichtendteilnehmenden
Gemeinden bis zum 30.08.2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan

(HSP) der Bezirksregierung zur Genehmigung vorzulegen. Der Haushaltssanierungsplan
ersetzt das bisherige Haushaltssicherungskonzept und ist Bestandteil des Haushaltsplans.

 

Kommt die Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplans nicht nach,
weicht sie vom Haushaltssanierungsplanab oder werden dessen Ziele aus anderen Gründen
nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung der Gemeinde eine angemesseneFrist, in derenLauf
die Maßnahmenzu treffen sind, die notwendig sind, um die Vorgaben dieses Gesetzes und
die Ziele des Haushaltssanierungsplanseinzuhalten. Sofern die Gemeinde diese Maßnahmen
innerhalb der gesetzten Frist nicht ergreift, ist durch das für Kommunales zuständige
Ministerium ein Beauftragter gemäß $ 124 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen zu bestellen



Nach $ 6 Abs. 3 StPaktG ist der Haushaltssanierungsplan jährlich fortzuschreiven und der
Bezirksregierung Arnsberg bis zum 01.12.2019 zur Genehmigung vorzulegen.

‚Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben zum Erlass der Haushaltssatzung gem. 8 80 GO NRW,
wurde der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welverfür das Haushaltsjahr 2020
am 01.10.2019 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Er wurde den Damen und Herren
des Rates in der Ratssitzung am 02.10.2019 gem. $ 80 Abs. 2 GO NRW zugelsitet
(Einbringung). Die öffentliche Bekanntmachung nach $ 80 Abs. 3 der GO NRWerfolgte am
04.10.2019. In der Zeit vom 04.10.2019 bis 26.10.2019 konnten Einwohner oder
‚Abgabepflichtige Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2020 erheben
Einwendungen liegen nicht vor.

Der Anlage A entnehmen Sie die notwendigen Veränderungen der $ 1 und 2 der
Haushaltssatzung der Gemeinde Welver sowie die aktualisierte Spalte 33 aus dem Finanzplan
(Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen). Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Arnsberg
sind hierdie investiven Beträge aus dem Förderprogramm „Gute Schule" darzustellen.

Der Anlage B entnehmenSie Änderungenaufgrund neuer Kreisdaten und der GFG Modell-
Rechnung

Der Anlage C entnehmen Sie folgende Änderungsvorschäge zum Entwurf der
Haushaltssatzung für die Ergebnisplanung/Finanzplanung, die der Verwaltung bis zum
Zeitpunkt der Einladung zur Sitzung am 15.11.2019 vorliegen.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehit dem Rat wie folgt zu beschließen:

1. Der Rat beschließt die im vorstehenden Sachverhalt dargestellten Änderungen zum
Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich der Änderungen, die sich aus den
beigefügten Anlagen ergeben.

2. Der Rat beschließt den im Entwurf vorliegenden Haushaltssanierungsplan 2020 unter
Berücksichtigung der Beschlüsse zu Punkt 1 sowie aller zuvor gelroffenen
Einzelbeschlüsse.

3. Die im Entwurf vorliegende Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das
Haushaltsjahr 2020 einschließlich des Haushaltssanierungspianes und des
Haushaltsplansfür das Haushaltsjahr 2020 mit den beigefügten Anlagen wird unter
Berücksichtigung der Beschlüsse zu Punkt 1 und 2 sowie aller zuvor getroffenen
Einzelbeschlüsse beschlossen (Gesamtbeschluss)

Anlagen:
‚Anlage A: Veränderungender$ 2 und 3 der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver sowie

die aktualisierte Spalle 33 aus dem Finanzplan (Aufnahme u, Rückflüsse v.
Darlehen)

‚Anlage B: Änderungenaufgrund neuerKreisdaten und der GFG Modellrechnung

‚Anlage C: Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2020



Haushaltssatzung und Bekanntmachung
der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das
Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der85 78 ff. der Gemeindeordnungfür das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), in der 2. Z. gültigen
Fassung, hat der Rat der Gemeinde Welver mit Beschluss vom XX.XX.2019 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

51

Der Haushaltsplanfür das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinde Welver voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit dem
Gesamtbetrag der Erträge auf 24.863.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 24.796.500 EUR

im Finanzplan mit dem
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 22.378.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 21.253.100 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.417.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.329.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 100.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 667.000 EUR

festgesetzt.

52

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmefür Investitionen erforderlich ist, wird
auf 100.000 EUR
festgesetzt.

Hiervonsind 100.000 € aus dem Kreditkontingent zum Förderprogramm „Gute Schule
2020",

83

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,der zur Leistung von
Investitionsauszahlungenin künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

EUR
festgesetzt.

g4

Die Inanspruchnahmeder Ausgleichsrücklage auf Grunddes voraussichtlichen
Jahresergebnisses Im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 0 EUR.

Seite V-1-



 

Gesamtfinanzplan Gemeinde Welver

 

FINANZPLAN - Haushaltsjahr 2020
Gemeinde Welver- Gesamtverwaltung «
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Anlage B
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

[Kreisdaten
[Kreisumlage
IJahr, [Daten HH-Entwurf 02.10.2019 |Daten Kreishaushalt Entwurf |Differenz

2020 5.020.000,00 € 5.026.000,00.€| 6.000,00€]
2021 5.210.000,00 € 5.216.000,00€| _6.000,00€]
2022 5.555.000,00 € 5.600.000,00 €] -55.000,00 €]
2023 5.770.000,00 € 5.735.000,00 €] -35.000,00 €]

Pugendamtsumlage
jahr [Daten HH-Entwurf 02.10.2019 |Daten Kreishaushalt Entwurf _|Differenz

2020 3.066.000,00 € 3.055.000,00 €] -11.000,00 €]
2021 3.353.000,00 € 3.360.000,00€| 7.000,00€]
2022 3.588.000,00 € 3.595.000,00€| 7.000,00]
2023 3.729.000,00 € 3.736.00,00€| 7.000,00€]

[GFG Modellrechnung
[Schüsselzuweisungen
Jahr, [Daten HH-Entwurf 02.10.2019 |Daten GFGModellrechnung _|Differenz

2020 3.055.000,00€ 3.090.000,00€| 35.000,00 €
2021 3.265.000,00€ 3.303.000,00€| 38.000,00 €
2022 3.373.000,00€ 3.419.000,00€| 20.000,00 €]
2023 3.518.000,00€ 3.559.000,00€| 41.000,00€

[Allgemeine Investitionspauschale
Jahr [Daten HH-Entwurf 02.10.2019 |Daten GFG Modellrechnung _|Differenz

2020 1.109.000,00€ 1.121.000,00€| 12.000,00€
2021 1.109.000,00€ 1.121.000,00€| 12.000,00€
2022 1.109.000,00€ 1.121.000,00€| 12.000,00€
2023 1.109.000,00€ 1.121.000,00€| 12.000,00]
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(Einanaplan}
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

   

Einzahlungen,
Produ, Kon (Betrag a070Teerneu 300 Tees Bemerungen
Fein ETBETSTTTOEETSETTN SETSns saunaanaen, GE ModelrachungBL
[Verbesserungen/Versehlechterungen“ T 320.

Proasz Kon [Betrag2030 TBtrag neu3030 Tales Harmarlungan
ano SI Li0socceE 1121 mmr 700Balgem ne Imansinispauschal;GFC WadelrechnumDEL.ILZORE
[VerbesserungenVerschlechterung LI 122006

Frau Konz [Betrag a1 2020[trag nu 2020Tide Bemerkungen
fazzonnE si] O0] 30a TEEsung Prdenung BER (OR vn SSW 0) Bw Fordemma hm DORT
[Verbassnrungen Varschlacharungan. 330204

Auszahlungen
Produkt fans 312030 [bevrog non 2020 Je Benahunger”
F FSU sozomncıl _so2samaon FIGHT numIng, Conan rahageha Gasse
[VerbesserungenVerschlecherungen 000.0]

Fred Kom Berag an 308 [Betrag neu 2530 Tale [Bamarkanger
Es10 Terımz| _soce none] anssnongtl TEBORBE upeneamtsumlegeEntwur WrelshauafSoese
[VerbesserungenVersehecherungen Tnmoo

Fra os Baaz a 2000JBatagneu 2020 Too Bemerkungen
Em Tao oo som Tier BO BnnerBericner Orangen; Antrag vom Onsusieher
[VerbesserungenPVerschechterungen.

rosa E Bavag a1 2028Tagneu 2020Tat Bemerkungen
fo2205 Se Go] 1oomenl Beschafung 2 Enter or Fenanehr
[VerbesserungenVerschlechterungen

Frog Fon (Betrag 13020 Jr neu 2020Tas [Bemerkungen
DREREETE SE Go] Room SIERT"wanaung AWER Vaghmear
[VerbesserungenVerschlechtenungen, Boos.

Pros Font (Betrag a2020 JBctrog neu 2030Tide Eemerkssen
froszeesr vn Go] 1cooml TEGEITUrah zeug Senalrarer are AUS IEangschwenden. Besen Marneneu amstelen
[Yerbesserungen/Verschlechterungen F0cc03:

Fra Fonts (Betrag020 [trag ne2090Tl Bemerkungen.
VoRu 5m GS] socoon SOCCER? Noswonaggragnt Konnte 3019 nCh angeehaweder, usmegen Ninknahme Res na
[VerbesserungenVarschiackterungen, T soccn

[VerbesserungenVerschlecherungen. T FIRE
[Anderungen a. best. ig, Finanımktal HHEntunrf 2038 Fan.

ia. Finanzmatel der Verwaltung. 35230000 
 

   



 

Semeinde weiver

 

 

 

    
   

 

 

 

 

 

 

eine Beschlussvorlage
Rx Bereich: 1.2 Finanzwirtschaft Sachbearbeiterin. Herr Porsche

‚Az.: 70.20.01 Abfall Datum: 13.11.2019

Bürgermeister Alg. Vertreter /

Fachbereichsleter Sachbearbeiterin,

r an Tsens- Stmmenanteil|Baratungsfolge Top| 9ER Sitzungs- |geratungsergobnis — nn
HFA 7 ser [27112018
Rat 0er [11.122010
         
 

Betr.: Siebenundzwanzigste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der
Gemeinde Welverfür die Benutzung derAbfallentsorgung zur Satzung
überdie Abfallentsorgungin der Gemeinde Welver vom 16.04.2013

Sachdarstellung zur Sitzung am 27.11.2019:

Siehe beigefligte Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2020.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat,

die kostendeckende Abfallentsorgungsgebührnach der vorgelegten Abfallgebühren-
kalkulation für das Jahr 2020

zu billigen und

die ‚Siebenundzwanzigste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Ge-
meinde Welverfür die Benutzung derAbfallentsorgung zur Satzung überdie Ab-
fallentsorgung in der Gemeinde Welver vom 16.04.2013

zu beschließen.

vu



Siebenundzwanzigste Satzung
L vom XX.XK.XXKX

zur Änderung der Gebührensatzung der Gemeinde Welver
für die Benutzung der Abfallentsorgung

zur Satzung über die Abfallentsorgungin der
Gemeinde Welver vom 16.04.2013

‚Aufgrund des $ 7 der Gemeindeordnungfür das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 5. 666), der$$ 2, 4 und & des Kom-
munalabgabengesetzesfür das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW.
$. 712), des $ 9 des Abfallgesetzesfür das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz -
LAbfG-) vom 21.06.1988 (GV. NRW. S. 250), des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz - KrWV-/AbfG) vom 27.09.1994 (BGBl. | S. 2705) und der Satzung über die
‚Abfallentsorgung in der Gemeinde Welver vom 16.04.2013 - in derjeweils gültigen Fassung -
hat der Rat der Gemeinde Weiverin seiner Sitzung am XX. XX.XXXXfolgende Satzung be-
schlossen:

81

Die Gebührensatzung zur Satzung überdie Abfallentsorgung in der Gemeinde Welver vom
16.04.2013 wird im Einzelnen wie folgt geändert:

82 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die jährliche Abfallentsorgungsgebühr($ 1 Ziffer 2 dieser Satzung)beträgt bei Entlee-
rung gem. $ 14 derSatzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Welverfür ein

 

80 | Restmüllgefäß(1 bis 4 Pers.) 126,61 Euro
120 | Restmüllgefäß (5 bis 8 Pers.) 159,39 Euro
240 | Restmüllgefäß (9 bis 12 Pers.) 258,22 Euro

120 | Bio-Abfallgefäß = 66,51 Euro
240 | Bio-Abfallgefäß = 101,32 Euro

1100 | Papier-Wertstoffbehälter = 74,08 Euro

120 | Sonderleerung fehlbefüllter Behälter Biotonne = 18,00 Euro
240 | Sonderleerung fehlbefültter Behälter Biotonne = 28,00 Euro
240 | Sonderleerung fehlbefüllter Behälter Papiertonne = 26,00 Euro

$2

Diese Änderungssatzungtritt am 01.01.2020 in Kraft.



Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Eswird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommendieser
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntmachung nicht mehrgeltend gemacht werden
kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzungist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

©) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangelist gegenüber der Gemeinde Welvervorher gerügt
und dabeidie verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangelergibt

59514 Welver, den DerBürgermeister
Az. 70.20.01

- Schumacher -



Abfallentsorgungsgebühren Gemeinde Welver

Berechnung für das Jahr 2020

(Stand: 08.1.2019)

Inhaltsübersicht

1

13

14

18.

1.6.

17.

1.8

 

Kostenentwicklung

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Mengen

Entwicklung der Behälterzahl und des Abfuhrvolumens

Sonderdienste (Zahl der Einzelabfuhren, Festlegung Sondergebühr)

15.1. Sperrmüll

1.5.2. Kühlgeräte/Haushaltsgroßgeräte

1.5.3. Restmüllsäcke

1.5.4. Sondergestellung 1.100 | Papiercontainer

1.5.5. Sonderleerung fehlbefüllter Behälter

Verwaltungskosten

Einnahmen (Absetzungen)

Überschüsse / Unterdeckung aus Vorjahren

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Verteilung der Kosten / Berechnung der Gebührentarife

Gebührenvergleich 2019 - 2020

‚Anhang:

Vorkalkulation Sondergebühren

Verteilungsschlüssel für Über-/Unterdeckung 2016 und 2017

Berechnung des kommunalenKostenanteils für die Altpapiersammlung
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1.  Planungsprämissen

1.1.  Kostenentwickluing
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Die für 2020 angesetzten Abfuhrkosten für Bio-, Rest- und Sperrmüll steigen im

Rahmen der vertraglichen Preisanpassung gegenüber der Vorjahresberechnung

nur geringfügig um 0,78%. Der zusätzliche Logistik- und Personalaufwandfür die

Sicherung der Bioabfallqualität wird aufgrund des 2018 verzeichneten höheren Kos-

tenumfangs angepasst. Der im Zusammenhang mit den Unfallverhütungsvorschrif-



ten zur Vermeidung von Rückwärtsfahrten entstehende Aufwand wird nochmals in
gleichem Umfang wie im Vorjahr angesetzt.

Derfür die Gebührenberechnung maßgebliche Kostenanteil für die Papiersamm-

lung berücksichtigt die vertragliche Preisanpassung, die leicht gestiegenen Behäl-

terzahlen, den erhöhten Aufwandfür die Erneuerung des Behälterbestandes sowie

ebenfalls einen Aufwand für die Umsetzung des Rückfahrverbotes. Der Kostenan-

teil für Verpackungen, der von der ESG kreisweit direkt mit den 10 dualen Syste-

men abgerechnetwird, ist von den Kosten der Papiersammlung bereits abgezogen

(2.2. 1,20 €/E*a zzgl. MwSt.; siehe Berechnung des kommunalen Kostenanteils für
die Papiertonne in der Anlage),

Bei den Entsorgungsgebühren des Kreises Soest werden sich nach derzeitigem

Kenntnisstand im Jahr 2020 keine Änderungen ergeben

Die Festlegung der Gebührensätze des Kreises Soest steht noch unter dem Vorbe-

halt der Beratung und Beschlussfassung durch den Kreistag.

1.2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Bereinigte Einwohnerzahlen nach Landesbetrieb Information und Technik

(IT NRW vormals LDS )

Veränderungen 17. 18°
30.06.2017| 30.06.2018

 

 11.302
Die von IT NRW für den Stichtag 30.06. des Vorvorjahres veröffentlichte Einwoh-

nerzahl (neue Datenbasis des Zensus 2011) ist Grundlage für die Abrechnung der

einwohnerbezogenen Gebühren desKreises.



1.3. Entwicklung der Abfallmengen
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Die für die Kalkulation anzusetzenden Abfallmengen wurden entsprechend dem

Mengenverlauf der Jahre 2018/2019 unter Berücksichtigung der üblichen Schwan-

kungenfortgeschrieben bzw. leicht angepasst.



1.4. Entwicklung der Behälterzahl und des Abfuhrvolumens
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Ireevauman bei 14- öglieher Abfuhr Betonund Resmöl (26 Athen) 725 zus

Der Behälterbestand wird unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Entwick-

lung fortgeschrieben.



1.5. Sonderdienste (Entwicklung der Anzahl an Anmeldungen / Abfuhren;

Fastlegung der Sondergebühren)

1.5.1. Sperrmüll
 

Anzahl
Anmeldungen

‚Abfuhren zu 

Haushaltsjahr 18

1 

Haushaltsjahr 2019
Kalkan Stans 08119 Hoetrechrung 1e}

or

    

 

 

Kalkulatlonsjahr 2020
 ungen gegenüber

Kalkulation 19in%  

   
000  
 

‚Alle im Zusammenhang mit dem Sperrmüll entstehenden Kosten werdenin die Ge-

bührenrechnung für die Einheitsgebühr (Kostenträger Restmüllbehälter) einbezo-

gen.

Für die Festlegung einer Sondergebühr für die Anmeldung des Sperrmülls wurden
in der beigefügten Vorkalkulation (siehe Anlage)alle zuordenbaren Kasten darge-
stellt. Im Interesse einer geordneten Abfallentsorgung wird abweichend von dem
Vorkalkulationsbetrag ein nicht kostendeckender Sondergebührensatz festgelegt,
der als Erlös in die Gebührenrechnung für die Hauptkostenträger eingestellt wird.
Hierdurch ist sichergestellt, dass die Gebührensätze für die Restmüllbehälter zu-
mindest um diesen Teilbeirag entlastet werden

Vorkalkulationsbetrag:

Festgelegter Gebührensatz:

€ 117,85

€ 35,00

1.5.2. Kühlgeräte/Haushaltsgroßgeräte
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Alle im Zusammenhang mit den Kühlgeräten und Haushaltsgroßgeräten entstehen-
den Kosten werden in die Gebührenrechnungfür die Einheitsgebühr (Kostenträger

Restmüllbehälter) einbezogen.

Für die Festlegung einer Sondergebühr für die Anmeldung der Kühlgeräte und

Haushaltsgroßgeräte wurdenin der beigefügten Vorkalkulation (siehe Anlage) alle
zuordenbaren Kosten dargestellt. Im Interesse

 

er geordneten Abfallentsorgung
wird abweichend von dem Vorkalkulationsbetrag ein nicht kostendeckender Son-
dergebührensatz festgelegt, der als Erlös in die Gebührenrechnung für die Haupt-
kostenträgereingestellt wird. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Gebührensätze
für die Restmüllbehälter zumindest um diesenTeilbetrag entlastet werden.

Vorkalkulationsbetrag €71,41

Festgelegter Gebührensatz: € 10,00

‚Aufgrund der verschwindend geringen Zahl an Anmeldungenist nicht auszuschlie-

Ben,dass neben derkostenlosen Abgabemöglichkeit am AWZ Werl und der Rück-

nahme durch den Handelauchillegale Wege genutzt werden (fahrende Schrott-

sammier)

1.5.3. Restmüllsäcke
 

Haushaltsjahr 18 Haushaltsjahr 2019 Kalkulationsjahr 2020
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Alle im Zusammenhang mit den Beistellsäcken entstehenden Kosten werden in die

Gebührenrechnung für die Einheitsgebühr (Kostenträger Restmüllbehälter) einbe-

zogen.

Zur Festlegung einer verursachergerechten Sondergebührfür die Benutzung von

80IBeistellsäcken (Restmüll) wurde eine Vorkalkulation (siehe Anlage) vorgenom-

men. Dersich dabei ergebende Betrag wir zur Verwaltungsvereinfachung auf einen



runden EURO-Betrag abgerundet. Der so festgesetzte Gebührensatz ist weitge-

hend kostendeckend und wird als Erlösin die Gebührenrechnungfür die Hauptkos-

tenträger eingestellt. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Gebührensätze für die

Restmüllbehälter um diese Erlöse entlastet werden.

Vorkalkulationsbetrag €4,73

Festgelegter Gebührensatz: €4,50

1.5.4. Sondergestellung 1.100 Papiercontainer
 

  
su

Haushaltsjahr18 Haushaltsjahr 2019
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Die Gestellung einer 240 | Papiertonne ist Bestandteil der Gebührenfür die Rest-

müllbehälter. Die für die Sondergestellung eines 1.100 | Papiercontainers entste-

henden Kosten und die danach festzusetzende Sondergebühr werden über die

Vorkalkulation ermittelt (siehe Anlage).

Dersich daraus ergebende Gebührensatz wird als Erlös in die Gebührenrechnung

für die Hauptkostenträger eingestellt, hierdurch ist sichergestellt, dass die Gebüh-

rensätzefür die Restmüllbehälter vollständig um den durch 1.100 I Papiercontainer

verursachten Kostenbeitrag entlastet werden.

Der so vorkalkulierte Sondergebührensatz für die 1.100 | Papiercontainerist als

kostendeckend anzunehmen:

Festgelegter Gebührensatz: € 74,08

 



1.5.5. Sonderleerung fehlbefüllter Behälter (Biotonne,Papiertonne)

Die an den Kompostierungsanlagen in den Bioabfallanlieferungen festgestellten
hohen Verunreinigungen mit Störstoffen (insbesondere mit Kunststofftüten) erfor-
dern flächendeckende Kontrollen bei der Abfuhr. Beanstandete Behälter sind, so-
weit ein Nachsortieren nicht möglich/zumutbarist, zur Sonderleerung bei dernächs-
ten Restmüllabfuhr bereitzustellen. Entsprechendes gilt auch für nicht ordnungsge-
mäß befüllte Papiertonnen.

Für den mit der Sonderleerungeiner fehlbefüllten Bio- oder Papiertonneverbunde-
nen Aufwand wird eine verursachergerechte Sondergebührvorkalkuliert, die bei
Abgabe der benötigten Gebühren-Banderole (zur Kennzeichnung der sonder-
Ieerungsberechtigten Behälter) erhoben wird:

 

 

 

 

     zusätzlicher Verwallungsaufwand 10 min ei 86,85 € pro Si. gasc sad
We 26.8

Gebühr gerundet e0e| 26m

Alle im Zusammenhang mit den Sonderleerungen entstehenden Kostensind in die

Gebührenrechnung für die Einheitsgebühr (Kostenträger Restmüllbehälter) einbe-

zogen. Der kalkulierte Sonder-Gebührensatz wird als Erlös in die Gebührenrech-

nung für die Hauptkostenträger eingestellt. Hierdurch ist sichergestellt, dass die

Gebührensätze für die Restmüllbehälter vollständig um den durch die Sonderlee-

rung verursachten Kostenbetrag entlastet werden.



1.6. Verwaltungs-/ Bauhofkosten
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Die Kostenansätze werden aufgrund der aktualisierten Kostenanteile angepasst.
Dabeiwird zwischen reinen Verwaltungskosten und dem operativen Aufwand des
Bauhofes differenziert. Für 2020 wird ein zusätzlicher Sonderaufwand von 20.000 €
für die Durchführung einer Behälterinventur mittels Inventurmarken angesetzt. Nach
dem in anderen Kommunen mehrfach bewährten Verfahrensollen die Behälter mit
Marken gekennzeichnet werden, die die Abfallart, das Volumen und das Grund-
stück ausweisen, dem der jeweilige Behälter zugeordnetist. Der Versand der Mar-

ken erfolgt in einem automatisierten Verfahren, das von der ESG betreut wird. Ab-
gesehen von dem Beitrag zur Gebührengerechligkeit ist damit zu rechnen, dass
durch die Nachmeldung von Behältervolumen ein positiver Effekt entsteht, der die
Gebühren in den nächsten Jahren entlasten kann. Der Zusatzaufwand wird durch
eine entsprechend höhere Auflösung von Rücklagen aus Gebührenüberschüssen
der Vorjahre abgefedert.
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1.7. Einnahmen (Absetzungen)
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Das Nebenentgelt für die Reinigung von Containerstandplätzen wird auf Basis der
erneutkreisweit über die ESG mit den dualen Systemen geschlossenen Nebenent-

geltvereinbarung mit einem Betrag von 0,91 €/EW*a (netto) für 2020 angesetzt. Die

Zahlungen der dualen Rücknahmesysteme für Verpackungen sind aber weiterhin

dem latenten Risiko einer Zahlungsverweigerung bzw. einer Zahlungsunfähigkeit

der Systeme ausgesetzt.

Einnahmen aus Sondergebühren:

Die dargestelltes Erlöse aus dem Bereich, für den Sondergebühren erhoben wer-
den, ergeben sich aus den zuvorprognostizierten Mengen / Stückzahlen multipli-
ziert mit den vorkalkulierten bzw. zuvor festgelegten Gebührensätzen (vgl.1.5.).
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1.8 Überschüsse/ Unterdeckung aus Vorjahren

Nach den kommunal-abgabenrechtlichen Vorgaben sind Überschüsse bzw. Unter-
deckungen aus Vorjahren spätestens innerhalb von 4 Jahren auszugleichen. Der
Kalkulation für 2020 wird der Restbetrag des Überschusses aus 2016 von
35.000,00 € und ein Teilbetrag von 25.608,28 € aus dem Überschuss des Jahr
2017 gebührenmindernd zugeführt.

2. Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Die Kosten im Bereich Sammlung und Transport steigen im kommenden Jahr um

etwa 2,5% an

Die Kostenfür Entsorgung und Verwertungbleiben aufgrund der Gebührenstabilität

auf Seiten des Kreises nahezu unverändert (-0,09 %).

Im Bereich Verwaltung und Bauhofsteigen die Kosten in Summe nur aufgrund des
Sonderaufwandes für die geplante Behälterinventur. Ansonsten liegen die aktuali-
sierten Personal- und anteiligen Gemeinkosten durchweg unter den Vorjahresan-
sätzen

Die Summe aller Kostenliegt 2,19 % über der Vorjahressumme. Unter Berücksich-
tigung der von den Kosten abgesetzten Erlösen und Erträgen sowie dem erhöhten
Ausgleichsbetrag aus Gebührenüberschüssen (Gegenfinanzierung der Behälterin-
ventur) ergibt sich schließlich nur eine geringfügige Anpassung des Gesamt-
Gebührenbedarfes gegenüber dem Vorjahr um +0,76 %

12
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 Ralkulatanafahr 2030 Tornderungen
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3. Verteilung der Kosten / Berechnung der Gebühren

Das bisherige Umrechnungsmodell wird bei der folgenden Berechnung der Gebühren-

sätze für das Jahr 2020 in Grundzügen beibehalten. Im Einzelnen werdenfolgende Ge-

bührenmaßstäbe angewandt:

Der Sockelbetrag je Behälter enthält

«die tatsächlich nach dem Abfuhrvertrag je Behälter anfallenden Kosten sowie die
Kostenfür die Ersatzbeschaffung der Behälter (Bio- und Restabfallbehälter)

«die Kostenfür die Durchführung von Störstoff-Kontrollen (nur Biotonne)

«den Aufwandfür die Umsetzung des Rückfahrverbotes (Bio- und Restabfallbehäl-
ter)

® die Verwallungs- und Bauhofkosten, die für jedes an die Abfallentsorgung der
Gemeinde angeschlossene Grundstückanfallen (nur Restabfallbehälter)

« die für die Papiertonneanfallenden Kosten (nur Restabfallbehälter)

Der Volumen-Betrag enthält die in einem Verhältnis zum Umfang des genutzten Behäl-

tervolumensstehenden Kosten;

« Entsorgungskosten für Restmüll und Bioabfall

Kosten der zusätzlichen Entsorgungs- und Verwertungsangebote, die in der Ent-
sorgungsgrundgebühr des Kreises enthalten sind (einschließlich verrechneter
Verwertungserlöse) und für die keine kostendeckenden Sondergebühren erhoben
werden (nur Restabfallbehälter)

Der Gebührensatz für den jeweils angemeldeten Abfallbehälter errechnet sich aus dem

Behältersockelbetrag und dem volumenbezogenenBetrag.

Die Verteilung des Ausgleichsbetrages aus dem Jahr 2016 und 2017 erfolgt entspre-

chend der bei der Gebührenberechnung für das Jahr 2016/17 verwendeten Maßstäbe

(siehe Anlage zur Verteilung der Überschuss-/Unterdeckungsbeträge 2016 und 2017)

Die dargestellte Umrechnung der Kosten und Erlöse sowie des Ausgleichsbetrages auf

die einzelnen Gebührentarife führt zu geringfügigen Anpassungen gegenüber den bisher

gültigen Gebührensätzen. Bei den Restabfallbehältern ergeben sich VeränderungenIe-

diglich zwischen - 0,71 und + 0,17 %. Auch die Gebührensätze der Biotonnen verändern

sich nur um + 0,55 % bzw.+ 1,00 %. Insgesamt ergebensich bei den Abfallgebühren

also wiederum nur geringfügige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.
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Umrechnung der Kosten / Erlöse 2020 (Füllgrad: Restmüll 240 | - 100%, Biomüll, 240 | - 100%)
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4. Gebührenvergleich 2019 - 2020
 

 

 

 

   

Reemüitome Birne
o» | = | m a 20

zu
Pr

R A R

Tranzus.    

     
  

 

 

2



Verkalsulton

 

48



Vertllungsschissel tür Übor-Unterdeckungsbetrag nach Umrochnung dor Kosten /Endse 2016
(Gesarrtaneil dor Kasten Je Kostenrägerbereich und Gebührenmaßstab)
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Verteilungsschlissel für Übor-4Unterdeckungsbotrag nach Umrechnung dor Koston Erlöse 2017.
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Berechnung Papierabfuhr für 2020,
[Behäter [Anzehl 2019 Presme MwSt 19% Summe Pres [Ges. Preis
 

 

 

 

   

 

      

240| 4.201,00 15,59 286 18,55 38.988.59
7700 32,00 62,36 1135 7a| 1.187,33
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| Semeinde weiver(ee Beschlussvorlage
y
4 Bereich: 1.2 Finanzwirtschaft Sachbearbeiterin‘ Herr Porsche

‚Az.: 65.26.01 Abwasser Datum 13.11.2019

Bürgermeister fl; Allg. VertreterI / 143
Fachbereichsleiter | Saehamubeiter 77 Br A? 14}

Test [Sitzung[gem SimmeranienBeratungsfolge Top 98% Stzung®- |Berstungsergennis TE an
FA 3 ost [27.112078 -
Rat . oef |11.12.2019
        
 

Betr.: Zehnte Satzung zur ÄnderungderBeitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung der Gemeindo Welver

Sachdarstellung zur Sitzung am 27.11.2019:

Fürdie Inanspruchnahmeöffentlicher Abwassereinrichtungen sind Gebührenzu erheben
Nach $ 6 Abs. 1 KAG NWsoll das Gebührenaufkommendie voraussichtlichen, nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten decken.

Die Kalkulation der Abwassergebühren kannderbeigefügten Anlage 1 entnommen werden

Erläuterungen:

Pos.34-36 - kalkulatorische Abschreibungen

Die Abschreibungen aus der Vermögensfortschreibung für das Jahr 2020 belaufensich auf
insgesamt 827.780,00 € und wurden den jeweiligen Kostenträgern nach dem Anlagespiegel
2020 entsprechend zugeordnet.

Pos 37-39

 

ikulatorische Zinsen

Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen erfolgt auf Basis der um die Abschreibungen ge-
kürzten Ansohaffungswerte (Restbuchwerte). Hierbei wird ebenso das Abzugskapital anteilig
um den Anteil der Restbuchwerte an den Anschaffungswerten gemindert, so dass das Ab-
zugskapital sich sukzessiv vermindert. Die Minderung des Abzugskapitals ergibt sich also
durch das Verhältnis von kumulierten Abschreibungen und dem Anschaffungswert

Fürdas Wirtschaftsjahr 2020ergibt sich danach ein bereinigtes Abzugskapital von
3.788.743,00 € €, das nicht verzinst werden darf (siehe hierzu „Berechnung derkalkulatori-
schenKosten für das Kanalvermögen 2020*; Anlage2)

Der kalkulatorische Zinssatz wurde auf 5 % festgesetzt. Er wird mit dem bereinigten Rest-
buchwert multipliziert. Die Gesamthöhe der kalkulatorischen Zinsen beiäuft sich gerundet auf
insgesamt 494.148,00€, die wiederum den jeweiligen Produkten nach dem Anlagespiegel
2020 zugeordnet wurden.

 



Pos.8,9 und 30 - 33 - Umlage des LV - Abwasserabgabe (SW / RW)

Die Umlage und Abgabewerte wurden der aktuellen Beitragsliste des Lippeverbandesfür

dasWirtschaftsjahr 2020 entnommen.
Der Lippeverbandsbeitrag beläuft sich danachauf insgesamt 535.934,00 €, Die Abwasser-
abgabebeträgt insgesamt 16.289,00 €

Die Abwasserabgabe, die an das Landfür das Schmutzwasser/Regenwasser(Pos. 32 u. 33)
abzuführenist, wurde auf den Abgabewert für das Veranlagungsjahr 2019 zurückgeschrie-
ben.

‚Anteil des Produkts 1120 Klärschlammentsorgung

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat mit seinem rechtskräftigen Urteil vom 30.11.2004 - 11
K 512104 — hierzu entschieden, dass die Art und Weise, wie die Gemeinde Welver den Lip-
peverbandsbeitrag auf die beiden Nutzergruppen (Kanal und Kleinkläranlagen) aufgeteilt hat,
nicht dem Grundsatz der Kostenverursachung entspricht. Vielmehr hätte auf Grundiage der
Gesamtheit der jährlichen Kosten für Abwasserbehandlungsanlagen und Klärschlammbesei-
tigung, die auf der Grundlage der Veranlagungsgrundsätze des Lippeverbandes auf die Ver-
bandsmitglieder umgelegt werden, eine Verteilung des Verbandsbeitrags und der Schmutz
wasserabgabe auf die Nutzergruppenerfolgen müssen.

Unter Anwendung der v. g. Veranlagungs- bzw. Verteilungsgrundsätze beläuft sich der Anteil
desProdukts 1120 - Klärschlammentsorgung an den Kasten des Lippeverbandes (Beitrag,
Umlage) danach auf 21.750,85 € bzw. 3.130,48 € und damit auf insgesamt24.811,33 €

Pos. 4 und 40 — Personalkosten, Sach- und Gemeinkosten(interne Leistungsbezie-
hungen)

Die Personalkosten wurden auf Basis der geplanten IST-Personalkosten desVorjahres be-
rechnet. Dabei wurdendie Zeitanteile durch Stundenaufzeichnungen ermittelt,

Da die Personalkosten den jeweiligen Produkten (Schmutz- und Regenwasser) nicht eindeu-
ig zugeordnet werden können, wurde die Verteilung der Personal-, Sach- und Gemeinkos-
ten nach einem Verteilungsschlüssel vorgenommen, dersich aus der Zuordnung aller ande-
ren Kosten (kalkulatorische Kosten, Betriebskosten, Abwasserabgabe in Gesamtsumme)
ergibt.

Pos.5-7 und 10-29 - Unterhaltungs- und Betriebskosten

Folgende Kosten wurdenhierals Betriebs- und Unterhallungskostenfür die Kalkulation der
‚Abwassergebühren erfasst und in den aufgeführten Einzelpositionen den jeweiligen Kosten-
trägern (SW und RW)zugeordnet.

= Unterhaltung von Belriebs- und Verwaltungsgebäudenincl. Instandhaltung, Erneuerung,
Instandsetzung (ohne aktivierungsfähige Vermögensanteile).

= Bewirtschaftungskosten inkl. Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Reinigung, Versiche-
rungen, Grundbesitzabgaben etc.

= Fahrzeug- und Unterhaltungskosteninkl, Benzin, Reparatur, Wartung, Steuer und Versi-
cherungen

"  Verwaltungskosten incl. Betriebskosten. Hierzu zählen auch die Kosten, die durch die
Gebührenerhebung entstehen.



Die Einzelpositionen wurden den jeweiligen Produkthaushalten entnommenund entsprechen
dem Urbudget für das Haushaltsjahr 2020. Damit ist sichergestellt, dass in die vorgenannten
Kostennur jene Betriebs- und Verwaltungskosten eingeflossen sind,die tatsächlich für die
‚Ableitung und Reinigung des Abwassers entstehen werden.

Pos. 47 - Frischwasserverbrauch

Es wurdeein Durchschnittswert der letzten 3 Verbrauchsjahre gebildet und folglich mit
389.677,21 m? kalkuliert, um die entsprechenden Entwicklungenderletzten Jahre vollum-
fänglich zu berücksichtigen.

 

Pos. 48 abflusswirksame Fläche

Nach abgeschlossenem Selbstauskunftsverfahren undeiner kompletten Einarbeitung der
von den Gebührenpflichtigen vorgetragenen Flächenkorrekturen sowie der Abstimmungder
abflusswirksamenStraßenflächen mit den jeweiligen Straßenbaulastträgern (Land und Kreis)
beläuft sich die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendeabflusswirksame Gesamtilä-
che auf insgesamt 1.233.529,32 m?.

Kostenanteile der Mischwasserkanäle an den Kostenträgern Schmutz- und Regen-
wasser

Bei der getrennten Entwässerungsgebührist zwingend zwischen den Produkten Schmutz-
wasser und Regenwasser zu differenzieren. Dabeiist sicherzustellen, dass jeder dieser Leis-
tungsbereiche nur mit solchen Kosten bzw. Kostenteilen belastet wird, die gerade mit der
‚Ableitung und Klärung des häuslichen Schmutzwassers bzw. des Niederschlagswassers
verbunden sind, Sofern Anlagen der Abwasserbeseitigung sowohl der Schmulzwasserbesei-
tigung als auch der Niederschlagswasserbeseitigung dienen, sind die anfallenden Anlagen-
und Betriebskosten nach den Grundsätzen der Kostenverursachung auf beide Bereiche zu
verteilen.

Die Verteilung der Herstellkosten der Mischwasserkanäle auf die Kostenträger Schmutzwas-
ser- und Regenwasserist dabei über die Berechnungeiner‚fiktiven Trennkanalisation® vor-
zunehmen.

Die von der Rechtsprechung anerkannte Methodezur Ermittlung der anlagenbezogenen
Kostenanteile von Mischwasserkanälen - die Berechnungeinessog.fiktiven Trennsystems -
berschnetfiktiv für Bereiche mit Mischkanalisation, was jeweils ein Schmutz- und ein Nieder-
Schlagswasserkanalgekostet hätten und setzt diese beiden Kostenpositionenzueinanderins
Verhältnis (vgl. z.B. VG Amsberg, Urteil vom 01.10.2002, Az: 11 K 3302/00). Das ermittelte
Werteverhältnis dient dann dazu, die tatsächlichen Kosten der Mischwasserkanalisation auf
die Kostenpositionen Schmutz- und Niederschlagswasserzu verteilen (Lohmann in: Drie-
haus, Loseblatt-Kommentar zum Kommunalabgabenrecht, $ 6, Rn. 692c)

‚Als Grundlage zur Berechnung des fiktiven TrennsystemsdienenInformationen über die
tatsächlich vorhandenen Mischwasserkanäle aus denenein fiktiver Regenwasserkanalfür
die Straßen- und Grundstücksentwässerung undein fiktiver Schmutzwasserkanal zur Ablei-
tung des Schmutzwassers der bebauten Grundstücke abgeleitet wird. Da die Tiefenlage von
Mischwasserkanälenim Wesentlichen durch die Kellersohle der zu entwässernden Gebäude
bestimmt ist, wird für die fiktiven Schmutzwasserkanäle die Schlhöhe der vorhandenen
Mischwasserkanäle übernommen. Weil die Mischwasserkanäle für die Beseitigung großer
Regenwassermengendimensioniert wurden, wird bei der Berechnung der fiktiven Schmutz-
wasserkanäle eine Reduzierung der Rohrdurchmesser vorgenommen. Die fiktiven Regen-
wasserkanäle erhalten die gleichen Gefälle und Rohrdurchmesser wie die vorhandenen
Mischwasserkanäle, so dass auf eine hydraulische Berechnung verzichtet werden kann.
Gafs. werdendie vorhandenenProfile der Mischwasserkanäle für den fiktiven Regenwasser-
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kanal überprüft. Schließlich wird die Höhenlage der Regenwasserkanäle überprüft und die
Regenwasserkandle ggfs. angehoben.

DasErgebnis der Berechnung desfiktiven Trennsystemsist dann ein Kostenverhältnis von
anteiligen Schmutzwasserkosten zu anteiligen Regenwasserkosten, mit dem die tatsächli-
‚chen Kosten des Kanalnetzesaufdie Kostenträgerverteilt werden.

DasIng.-Büro APS aus Schwerte wurde im Frühjahr 2011 mit der Begutachtung zur Ermitt-
lung eines Verteilerschlüssels für die Schmutz- und Regenwasserbaukostenanteile der
Mischwasserkanalisalion nach den v. g. Vorgabenbeauftragt. Nach dem Gutachten vom
02.03.2011 verteilen sich die Baukostenanteile der vorhandenen Mischwasserkanäle auf das
fiktive Trennsystem mit 44,80 % auf das Schmutzwasser und mit 55,20 %auf das Regen-
wasser.

Beider Kalkulation wurde das v. g. prozentuale Verteilungsverhältnis auf die Zuordnung der
Herstellungskosten der Mischwasserkanäle auf die Kostenträger Schmutzwasser- und Re-
genwasser angewandt.

Pos.43-45 - Über- und Unterdeckung aus Betriebsergebnis 2018 und 2017

Nach $ 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW stehen nachAblauf der betreffenden Kalkulationsperiode
vier Jahre zum Ausgleich von Über- bzw. Unterdeckungenaus der festgestellten Betriebsab-
rechnung zur Verfügung.

Schmutzwasser:

1. Das Betriebsergebnis 2016 stellt insgesamteine Unterdeckung von 4.894,28 € dar.

Regenwasser:

1. Das Betriebsergebnis 2016 stellt insgesamt eine Unterdeckungvon 64.034,87 € dar.
2. Das Betriebsergebnis 2017 stellt insgesamt eine Überdeckung von 774.98 € dar

Nach Abwägung der zukünftigen Entwicklung des Gebührenhaushalts und unter der Maßga-
be einer Vermeidung von Gebührensprüngen sowie unter Abwägungderfinanzwirtschafti-
chen Situation der Gemeinde Welver wird vorgeschlagen, folgende Über- bzw. Unterde-
kungen aus dem die Gebührenkalkulation 2020 einzustellen

Schmutzwasser:

1. Die Unterdeckung des Betriebsergebnisses 2016 I. H. v. 16.314,26 € muss zu 30% in
die Gebührenkalkulation 2020 eingestellt werden. Dies entspricht einer anteiligen Un-
terdeckung von 4.894,28 €.

Regenwasser:

2. Die Unterdeckung des Betriebsergebnisses 2016 i. H. v. 91.478,40 € musszu 70% in
die Gebührenkalkulation 2020 eingestellt werden. Dies entspricht einer anteiligen Un-
terdeckungvon 84.034,87€,

3. Die ÜberdeckungdesBetriebsergebnisses 2017 I. H. v. 774,98 € wird vollumfänglich
in die Gebührenkalkulation 2020 eingestellt

#5



Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat,

1. die Berechnungsgrundlagender vorliegenden Abwassergebührenkalkulation zu billi-
gen und für das Haushaltsjahr 2020

a) die Schmutzwassergebühr auf 3,47 Eim® Abwasser und

b) die Niederschlagswassergebührauf 0,88 €im? bebauter (bzw. überbauter)
und/oder befestigter sowie abflusswirksamerFläche festzusetzen

2. Die Zehnte Satzung zur ÄnderungderBeitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
Tungssatzung der Gemeinde Welver zu beschließen



Zehnte Satzung
zur Änderung der

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
der Gemeinde Welver
vom XX.XX.XXXX

‚Aufgrund der88 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nardrhein-Westfalen (SO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. $. 666), in der zurzeit gültigen
Fassung, der $ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengeseizes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), in der zurzeit gültigen
Fassung und des $ 65 des Wassergesetzesfür das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1895, S. 926), in der zurzeit gültigen
Fassung,in Verbindung mit der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den An-
schluss an die öffentliche Abwasseranlage der Gemeinde Welver vom 28.10.1997, in der zurzeit
gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Welverin seinerSitzung am XX.XX.XXXXdie folgende
Satzung beschlossen

$1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Welver vom
20.10.2011 wird im Einzeinen wie folgt geändert:

$ 4 Abs. 11 erhält folgende Fassung:

(11)Die Gebühr beträgt je m’ Schmutzwasser3,47 €.

$ 5 Abs. 9 erhält folgende Fassung

(9) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter
sowie abflusswirksamerFläche i.S.d. Abs. 10,88 €.

82

Diese Änderungssatzungtritt am 01.01.2020 in Kraft

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Eswird daraufhingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnungfür das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommendieser
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntmachungnicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigungfehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzungist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

©) der Bürgermeisterhat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder



4) der Form- oder Verfahrensmangelist gegenüber der Gemeinde Welver vorher gerügt und
dabeidie verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,die den Mangel
ergibt

59514 Welver, den DerBürgermeister
Az.: 1.2 - 68 26.0373

- Schumacher -
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Pos. Konto-Nr. Bezeichnung ingosamt [Anton] sw [anti] rw
sw rw

weur) (r#ıl 1euRjl 1%) eur]

Ienräge
jeatt enträge aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil LV aus Produkt 1| +24.381,53| 100.00 -2#.881.33

ISesamtenrage 2a.01,33 assıa]

3 laufwendungen
a |po1ı-s032 |Personakasien asnarzae| 5545 10oası20] #451 85525,78)
5 |5211  |unternalung der Grundstücke und baulichen Anlagen (A) z0ooon0| - =" [roogol 2e.oo.oo]
8 [5211 |unternatuung der Grundstücke und bauichen Anlagen (SW) 26.000.00[10000 zuoo.no] - -
7 |5211 Jünterrakung der Grundstücke und bauichen Anlagen(N) 1enaoooo| «0 71.680.00| 55201 au.320.00|
8 |523502 _|Lppeverbansedeirag sw 78.922.001 10000 araszaoo| - .
8 [522502 |Lppeveibunssbeirun rin 58.012.00| soogol S8012,00|
10. |524102 |Versicherungasunensungen für Orundstücke und bautene Antagen|  ssowol1oco sooo] - -
11 [sza1s |Stromautwendungen sw) 42.000.00| 100.00 #2.000.0] -
12. |s2a10s |Sromautwendungen RW) sooo] - suguol _500.00|
13. |s2a10s  |siromaumwendungen a) 100.290,00| 80 4480000] 55.20] 55.200.001
14 1524105 _jiasseraufuendungen (Frschwassen (sw) 200.00| 10000 eon.al
15 |s24105 jiasseraufwendungen (rschwessen (MIN) 120000| «0 sareul ssaul  asze0
16 |524108 [Wartungssutwensungen fur Brancmmeide-, Bitzschuiz-, Ausmantagel] 11.000.00| 100.00 11 000.00) -
37 |s24189  |Sonstige Bewirscnaftungssuweneungen mm) 2u0000| «es sas00| s520| 110400
18 |s2st02 |instendseizungsautwencungen, Meterelsufrensungen, Ersatzeie 2.C0000| «so aus] suzul 1106.00
48 1525103 |itz-Versienenungern,Kir «Steuer (ui) 1.000.00| 2.20 ss2.00
20 [s2e111 Aufwendungen für ie Herslelung srwaler Kanalgrungsitcks- und h] 5.000,00] #250 2.760.00|
21 [sazoos Aufwendungen Kommun katons /EOV-Dienstleisungen Wartungs] 5.0000] - 5.000 00]
22 [s42102 |Femmedesufwendungen (SW) 500 v0] 1000 E
23 [sisto2 |Femmeiiesunrendungen au) 20000| «50 sl oc
24 |sas103 _|Dienst- und Schutzkleisungsautmensungen (MW) 1000.00] 2480 ss20| 56200]
22 [sasıos |Miedsbeirage mw aoo0| am tzezul ssacl zz
26 [san |mMtgiedsneirege sw) soool1o ame - 2
27 |saat  |steuem Versicherungen, Scnadantale (SW) 320001 1000 3400.00 -
28 |sas  |Steuem, Versicherungen, Scnadenfäke (RWV) nooaool - - oosel 1.0000]
22 [sr  |sieuem Versicherungen, Senaanäle (MW) 8.000001 400 asnaco| sszcl aarson
30 |saaıaı |Anwasserangane si (umtage L\ 168258910000 1aazs.ael - -
31 |sas101 |Aowasserabgabe RiN Umlage LV) van] - sono| 1081
3 [saaraı |abwasserabgabe an das Land (SW) 45.000.00| 10000 45.000.c0|
3 [sein |Aowassprabgabe an das Land (aw) 27.000.00 nco| S0.000.0]
3 |er11  Ikaikustereche Abschreibungen (SW) sa2ss00o|10000 14assaoo] - -
35 [su Ikalulstorsche Abschreibungen (RW) ers] - E 187.96 00|
3 rt |kakuistorsche Abschreibungen (nw) 20580400] 4400 1a2s07.07] waste.
37 jet Ikalkustersche Zinsen (su eszsı8s|10000 8251.00] -
3 [sa |kakulstorsehe Zinsen (RW) za] - = 142394.02|
3 jet Ikaluistorsche Zunsan (mw) za] 4400 Aaorı.sa] 145.80.90|
90 [satt [Aufwendungen aus Ilamen Leistungsbeziehungen 5759813] 5545 s1330,8| 26.8077]
a IGesamautverdungen 2.364.270.07 1aanzaıse] 1.018.028,18

“2 IGesührenbedart 1348241.88] Aoten2a.2]

a lUnterceckung sus Betiebsergebris 2016 hier von 30% (SW) Aa04.2E E
“ lUnterceckung sus Betieosergebnie 2016 hier von 70% (Av) ® oma
es |überdeckung aus Betiebsergebnis 2017 hier ven 100% (RW) a Trasa]

“ lereinigter Geöthrenbedart 4.383.136,17 4.082.208.06|

a IFischwasservorbrauen(hm) ser.
“ labfusswirksame Flache (an) 1238 828.32

“ |Abwassorgebühr Jo chm Frischwasserverbrauch FD
so |abwassorgebünr je qm abflusswirksamerFläche 338

   
 



Berechnungderkalkulatorischen Kosten für das Kanalvermögen 2020
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Genese Beschlussvorlage

x Bereich: 3 Gemeindeentwicklung Sachbearbeiterin: Herr Haverland
Az. 66-26-24 Datum: 29. 10. 2019

Bürgermeister ‚Allg. Vertreter Sur AT

Fachbereichsitertn Sachbearbeiterin L7 Kr

ER oe| Sitzungs- BarSE SümmenanteilBeratungstalge Top | 32% Stzun3S- Tperatungsergenis  Ummenamill
HFA 4 oef |27.11.2019 ”

ar RB
          
 

Betr.: Kalkulation der Kleineinleiterabgabe 2020

Sachdarstellung zurSitzung am 11.12.2019:

-Siehe beigefügte Kalkulation der Kleineinleiterabgabe für das Haushaltsjahr 2020-

Im Jahr2019 betrug die Kleineinleiterabgabe 43,68 EURpro Person

Im Jahr2020 erhöht sich die Kleineinleiterabgabe um 3,41 EUR auf 47,09 EUR.
Dies begründet sich im Verhältnis der Gesamtaufwendungenzur Zahlder Kleineinleiter.
Diese habensich von 34 auf 13 Kleineinleiter erheblich reduziert.

Die Dokumentation der Arbeitszeit zeigte für 2018 auf, dass der Zeitaufwandfür die Erhe-
bung der Kleineinleiterabgabe 1,0 % einer Vollzeitstelle ausmacht. Da sich 201 ein erhebli-
(cher Rückgang der Kleineinleiter verzeichnen ließ, wurde der Zeitaufwand entsprechend auf
0,5 % herabgesetzt.

 

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat,

- die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 zu billigen und die Kleineinleiterabgabe für
das Haushaltsjahr 2020 auf 47,09 Euro pro Personfestzusetzen.

= die vierundzwanzigste Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von
Grundstücksentwässerungsanlagen in der Gemeinde Welver zu beschließen.



Gemeinde Welver

Der Bürgermeister
Az.: 68-26-24 59514 Welver, 29.10.2019

KALKULATION
der Kleineinleiterabgabe 2020

(UA 703)

Abwasserabgabe für Kleineinleitungen

Im Gemeindegebiet Welverentwässern voraussichtlich im Jahr 2020 - 13 Einwohnerüber eine

nicht DIN-gerschte Kleinkläranlage ihr häusliches Abwasser. Diese Anlagenleiten auchnicht

durch einen Bürgermeisterkanalein.

Nach $ 1 AbwAG ist für das Einleiten von Abwasser eine Abgabe zu entrichten. Die
Abwasserabgabe für das Einleiten von Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnlichem

Schmutzwasser(Kleineinleitungen) wird gem. $ 8 Abs. 1 AbwAG ermittelt. Danach beträgt die

Zahl der Schadeinheiten die Hälfte der Zahl, der nicht an die Kanalisation angeschlossenen
Einwohner. Die Einleitung ist gem. $ 8 Abs. 2 AbwAG abgabefrei, wenn der Bau der
‚Abwasserbehandlungsanlage mindestens denallgemein anerkannten Regeln der Technik

entspricht und die ordnungsgemäße Schlammbeseitigung sichergestelltist.
DerAbgabesatz betragt gem. $ 9 Abs. 4 AbwAG 35,78 € pro Schadeinheit (SE)
Gemäß den Bestimmungen des Landeswassergesetzes wälzt die Gemeinde Welverdie
‚Abgabeim Rahmen der Erhebung von Gebührenauf die Eigentümer und Nutzungeberechtigten
der Grundstücke ab

Berechnung;
13 Einwohner :2= 6,5SE x 35,79€ = 232,69€



Il. Abwasserabgabe insgesam!

Abwasserabgabef. Kleineinleitungen + 232,88€
Personalkosten + 267,78€

Gemeinkosten + 58,20 €
Sachkosten + 53,55€

 

612,17€

 

Ill, Berechnungder Kleineinleiterabgabe:

612,17 € Kleineinleiter Gesamtkosten : 13 Einwohner = 47,09€

Für das Jahr 2020 entfallen 47,09 € pro EinwohneranKleineinleiterabgabe.



Vierundzwanzigste Satzung zur Änderung
der Satzung der Gemeinde Welver

über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen
vom 11.12.2019

‚Aufgrund der 88 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 8. 868), des $ 18 a des Ge-
setzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung
der Bekanntmachungvom 12.11.1996 (BGBl. | 5. 1695), der 8$ 51, 53, 65, 73 und161 a des
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LG) in der
Neufassung der Bekanntmachung vom 25.08.1995 (GV. NW. S. 926). des $ 15 des Geset-
zes zur Förderung der Kreislaufwirischaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseiti-
gung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-IAbfG) vom 27.09.1984
(BGBl. 1 5. 2705) der 88 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzesfür das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1989 (GV. NW. 5. 712) - in der jeweils gültigen Fassung —
hat der Rat der Gemeinde Welver in seiner Sitzung am 11.12.2019 folgende Satzung be-
schlossen:

$1

Die Satzung der Gemeinde Welver über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsein-
richtungen vom 12.12.1996 wird im Einzelnen wie folgt geändert.

$ 11 Abs. 4 erhält folgende Fassung

(4) Die Kleineinleiterabgabe beträgt je Einwohner47,09 € im Jahr.

82

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2020in Kraft



Bekanntmachungsanordnun;

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Eswird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntmachung nicht mehrgeltend gemacht wer-
den kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

©) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

&) der Form- oder Verfahrensmangelist gegenüber der Gemeinde Welver vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,die
den Mangelergibt.

59514 Welver, den GEMEINDE WELVER
DerBürgermeister

-Schumacher-



Nachweis über die öffentliche Bekanntmachungan der Bekanntmachungstafel
am Rathaus der Gemeinde Welver über die Entsorgung von Grundstücksent-
wässerungseinrichtungen:

Ins Internet gestellt _
Datum Unterschrift

‚Ausgehängt:
Datum Unterschrift

‚Abgenommen: _ —
Datum Unterschrift

Nach Aushangist diese Ausfertigung dem zuständigen Fachbereich 3

{Haverland)zuzuleiten.

‚Abhangnicht vor dem: 31.01.2020

Nach Abhangeine Ausfertigung der öffentlichen Bekanntmachung an den Fachbe-
reich 1.2 zur Kenntnis

Welver,

Im Auftrag

Haverland



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

een Beschlussvorlage

# Bereich: 3 Gemeindeentwicklung Sachbearbeiterin: Frau Fuest
_ ‚Az. 87-40-00 Datum: 05.11.2019

Bürgermeister rn KA ‚Allg. Vertreioormeier Adler raalg re vorse
Fachbereichsliterin lg Sachbearbeiterin „17 =
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Gebührenkalkulation 2020 für die Benutzungder Leichenhalle Welver und die
Erhebung von Benutzungsgebühren

Sachdarstellung zurSitzung am 27.11.2019:

‚Siehe beigefügte Gebührenkalkulationfür das Haushaltsjahr 2020!

Im Jahr 2019 betrug die Benutzungsgebührfür die Leichenhalle und den Bestattungswagen
160,00 €.

Für das Jahr 2020 muss die Benutzungsgebührfür die Leichenhalle und dos Bestattungs-
wagens auf 170,00 € heraufgesetzt werden. Dies begründet sich im Wesentlichen mit der
geringen Anzahl an Beerdigungen und der darausresultierenden Unterdeckung aus dem
Betriebsergebnis 2018,

Beschlussvorschlag:

1 DerRat billigt die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 und beschließt, die Benut-
zungsgebührfür die Leichenhalle und den Bestattungswagenauf 170,00 € festzuset-
zen.

2. DerRat beschließt die Neunzehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die Be-
nutzung der Leichenhalle Welver.



‚Als Grundlage für die Gebührenerhebung hat jede Gemeinde die betriebswirtschaftlichen Kosten
ihrer öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zu ermitteln. Esist eine Kalkulation aufzustellen, die
ie Kosten der zu betreibenden Anlagen beinhaltet und die Höhe der zu ernebenden Benutzungs-
gebühr nachweist. Auf dieser Grundiagewird für das Haushallsjahr 2020 folgende

Gebührenbedarfsberechnung

durchgeführt:

A. Ermittlung der Koster

1.Gebäudeunterheltung 750,00€
kleinere Instanchaltungen-

2. Steuern, Abgaben und Versicherung 320,00€

3. Bewirtschaftungskosten
a) Stromkosten 1.300,00 €
b) Wassergeld 300,00 € 2.788,00 €
©) Reinigungskosten 1.186,00 €

4. Vermischte Ausgabenu.a. 100,00 €
-Desinfektionsmiltel u.a.-

5. Kalkulatorische Abschreibung
a) Neubau 1958 72,00€
b) Erweiterung 1969 37,00€
©) Neubau 1998 1.137,00 € 1514,00 €
d) Kühlzellen 1998 189,00 €
©) Inneneinrichtung 1998 79,00€

6. Kalkulatorische Zinsen
8) Neubau 1956 108,00 €
b) Erweiterung1909 55,00€
(C) Neubau 1998 5.380,00 € 5.805,00 €
) Kühlzellen 1998 224.00 €
e) Inneneinrichtung 1998 38,00 €

7. Verwaitungskosten
Produkt 1330
Personalkosten-Erstattung mit
Technikunterstützung 1.420,00 €

Produkt 1330
Sachkosten-Erstattung mit \ 1.969,00 €
Technikunterstützung 285,00 €

Produkt 1330
Gemeinkostenerstattungen 284,00 €

Summedervoraussichtlichen Kosten: 13.244,00 €
 



 [Bei der Ermittlung des Betriebsergebnisses von 2016 ergab sich eine Überdeckung. MV.
11.918,00 €. Diese Überdeckung wird auf die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 aufgeteilt.
[2018:'838.00 € (erledigt); 2019 638,00,00 € (erledigt); 2020: 640,00 € (aktuell mit eingearbeitet)
 

 [Bei der Ermittlung ges Betriebsergebnisses von 2017 ergabsich ee Überdeckung.. v.
11.201,00 €. Diese Überdeckung wird auf die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 aufgeteil.
[2019:'401.00 € (eriecigt); 2020: 400,00 € (aktuell mit eingearbeitet); 2021. 400,00 €
 

 Befder Emillang des Betriebsergebnisses von 2018 ergab sich eine Unferdeckung TI, v
11.045.00 € €. Diese Unterdeckung wird auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 aufgeteilt
[2020: 548,00 € (aktuell mit eingearbeitet); 2021: 500,00 €  
 

‚Somit ergibt sich folgende Berechnung

‚Summeder ermittelten Kosten: 13.244,00 €
abzüglich Überdeckung aus dem Betriebsergebnis 2016: 40,00€
abzüglich Überdeckung aus dem Betriebsergebnis 2017 400.00€
zuzüglich Unterdeckung aus dem Betriebsergebnis 2018: 546.00€

12.780,00 €

 

Ermittlung des Gebührensatz:

Im Kalkulationszeilraum werden ca. 75 Beerdigungen mit Benutzung der Leichenhalle und des
Leichenwagens prognostiziert.

12.750,00€ / 75 Benutzungen = 170,00 € / Benutzung



Neunzehnte Satzung zur Änderung
der Satzungüber die Benutzung der Leichenhalle Welver

und die Erhebung von Benutzungsgehühren
vom 12.12.2019

 

Aufgrund der $$ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)in
der Fassung der Bekanntmachung vom14. Juli 1994 (GV NW 8.666/SGV NW2023) und
der $$ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen (KAG)
vom 21. Oktober 1969 (GV NWS. 712/SGV NW610) in der jeweils gültigen Fassung-, hat
der Rat der Gemeinde Welver in seiner Sitzung am 11.12.2019 folgende Satzung beschlossen:

   

sı

$ 5 Buchstabe a der Satzung über die Benutzung der Leichenhalle in Welver und die
Erhebung von Benutzungsgebühren vom 13.11.1975 erhält folgende Fassung:

Die Gebühren betragen:

 

a) für die Benutzung der Leichenhalle und des Bestattungswagens aufdem Friedhof
170,00 €

82

Diese Änderungssatzungtritt zum01.01.2020in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird daraufhingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommendieser
Satzung nachAblauf eines Jahres seit Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden
kann,es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

©) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

&) der Form- oder Verfihrensmangelist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangelergibt.

59514 Welver, den 12.12.2019 Der Rürgermeister

- Schumacher -



 

Gemeinde wever

 
 

 

 

      
 

 

  
 

 

Der eirgermaster Beschlussvorlage
Fachbereich:2.1 Sachbearbeiter/in: Herr Coerdt
Az.: 32-40-1271 Datum: 14.11.2019

7
Bürgermeister ( Aug. Verteter

Fachbereichseterän Sachbearbeiterin n

So0 Tetmungs- StmmenanteilBeratungstolge Top 90| Sitzungs- |nuratungsergebnis BE LEE
FFA Z_| er jar.1208       
Betr.: Vierzehnte Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Welver über die

ErhebungvonStandgeldern (Marktgebühren) auf dem Wochenmarkt
hier: Kalkulation des Marktstandgeldes zuzüglich der Abrechnung der

Stromkostenfür das Jahr 2020

 

SachdarstellungzurSitzung am 27.11.2019:

- siehe beigefügte Kalkulation vom 13.11.2019 und die beigefügte Vierzehnte Satzung zur
‚Änderung der Satzung der Gemeinde Welver über die Erhebung von Standgeldern
(Marktgebühren) auf dem Wochenmarkt vom 13.12.2001 -

Beschlussvorschlag:

DerRatbeschließt,

1. die vorgelegte Kalkulation des Marktstandgeldes zuzüglich künftiger Abrechnung
der Stromkosten für das Jahr 2020 zu biligen und die Benutzungsgebühren auf
3,40 € sowie die Mindestgebühr je Markttag und unter einem Meter Frontlänge
auf 3,50 € festzusetzen.

und

2. die Vierzehnte Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Welver über die
Erhebungvon Standgeldem (Marktgebühren) auf dem Wochenmarkt vom 13.12.2001
zu beschließen.

 



Vierzehnte Satzung

vom
 

zur Änderung der

Satzung

der Gemeinde Welver über die Erhebung von Standgeldern (Marktgebühren)

auf dem Wochenmarkt vom 13.12.2001

‚Aufgrund der 88 7,8 und 41 Abs. 1, Satz 2, Buchstabe f, der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW. $. 866), der S$ 2,4 und 6 des Kommunalabgabengeseizes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW 610) und
der 88 67, 68, und 71 der Gewerbeordnung (GewO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22.02.1999 (BGBL. | S. 202) - in der jeweils gültigen Fassung -
hat der Rat der Gemeinde Welver in seiner Sitzung am folgende Satzung
beschlossen:

$1

Die Satzung der Gemeinde Welver über die Erhebung von Standgeldern
(Marktgebühren) auf dem Wochenmarkt vom 13.12.2001 wird im Einzelnen wie folgt
geändert:

$ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Benutzungsgebühren (Standgelder) werden nach folgenden Sätzen
erhoben:

je Markttag und je angefangenen Frontmeter3,40€.

Die Mindestgebühr je Markttag und unter einem Meter Frontlänge beträgt
3,50€

82

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.



Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eswird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnungfür das Land Nordrhein-Westfalen (GO)beim
Zustandekommendieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntmachung nicht

mehrgeltend gemacht werdenkann,es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigungfehlt oder ein vorgeschriebenes
‚Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzungist nicht ordnungsgemäßöffentlich bekannt gemacht
worden,

©) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangelist gegenüber der Gemeinde Welver
vorher gerügt und dabeidie verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden,die den Mangel ergibt

59514 Welver, den Der Bürgermeister

Az.: 72-22-03

- Schumacher-



Gemeinde Welver
DerBürgermeister 69514 Welver, den 13.11.2019

-22-03-

 

Haushalt 2020
hier: Kalkulation des Marktstandgeldes zuzüglich der Abrechnung der

Stromkosten

1.) Kalkulation für 2020

1.1 Bewertung derin Anspruch genommenenFläche:

‚Ansatz gem. Sondernutzungssatzungnach Tarifstelle
für privatwirtschaftliche Werbe- und Verkaufsstände

= 2,15 € mtl/gm x 900 qm 1.935,-- €
30 Tage 64,50€

x 52 Markttage 3.354, €
hiervon ein halber Tag 1.677- € 1.677,- €

1.2 Personalkosten-Erstattungen:

Produkt 1530 8.957, €

1.3 Gemeinkosten-Erstattungen:

Produkt 1530 1.415,€

1.4 Sachkosten-Erstattungen:

Produkt 1530 945,— €

1.5 Abfallentsorgung:

240 L Restmüllgefäß 258,22€
240 L Biotonne 101,32

13.353,54 €

: 80 Frontmeter 186,92 €

52 Markttage 21€

2.) Abrechnung der Stromkosten

Für den Bereich des Wochenmarktes bestehtein eigener verschlossener
Stromschrank. Die Gemeinde Welvererhält von der RWEeinejährliche
‚Abrechnungderdort angefallenen Stromkosten(hier: 2018).



3)

4)

5.)

Im einzelnen:

Gesamtrechnung RWE 774,89 €

52 Markttage 14,90 €

‚80 Frontmeter 0,19 €

Berechnung der Benutzungsgebühr (Standgeld):

= Standgeld = 3,21 €/Meter

anteilige Stromkosten 0,19 €Meter

= Benutzungsgebühr = 3.40 Meter

Dem Rat der Gemeinde Welverwird empfohlen, für das Jahr 2020 die
kostendeckende Benutzungsgebühr in Höhe von 3,40 €/Meter von den
Markthändlern zu erheben

Zum Vorgang;

Im Auftrag

uif
- Coerdt—

  

 



 

  
 

 

   

 
 

 

 

Gerhornermeier Beschlussvorlage

Ei Fachbereich: 1.2 Finanzwirtschaft Sachbearbeiter/in: Frau Schorsch
” Az.: 22-41-01 Datum: 14.11.2019
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Neufassung über die Hundesteuersatzung In der Gemeinde Welver

Sachdarstellung

Die Hundesteuersatzung der Gemeinde vom 17.12.1896 iV.m. der 5. Änderungssatzung
vom 16.12.2011 entsprach in einigen Punktennicht mehr der neueren Rechtsprechung des
Oberverwaltungsgerichtes. Die vorliegende Neufassung einer Hundesteuer-Mustersatzung
des Städte- und Gemeindebundes vom 15.02.2018 berücksichtigt die verfassungs- und
steuerrechtlichen Prämissen, die das OVG NW aufgestellt hat. Die insoweit zum Ausdruck
kommenden Rechtsauffassungen decken sich mit denen des Innenministeriums des Landes

Nordrhein-WVestfalen

Zu den Regelungen im Einzelnenist Folgendosfestzuhalten:

a) In $ 1 ist die Definition des Hundehalters enger gefasst, als diesin der bisherigen Mus-
tersatzung der Fall war. Da nur eine natürliche Person Hundesteuerschuldnersein
kann, wurde folgerichtig als Hundehalter nur derjenige definiert, welcher einen Hund in
seinen Haushalt aufgenommenhat.

Mit Stand 15.02.2018 wurde die bisherige Formulierung des $ 1 Abs. 2 aus Klarstel-

lungsgründen angepasst, insbesondere weil der Satz „Alle in einen Haushalt aufge-
'nommenen Hunde gelten als von ihren Hallern gemeinsam gehallen‘ verbesserungs-
würdig erschien. Eine inhaltliche Änderung warmit der Anpassung dor Formulierung
nicht intendiert

b) In $2 sind - als optionale Regelung - Formulierungsvorschlägefür die Erhebung einer
erhöhten Steuerfür gefährliche Hunde (Kampfhundesteuer) aufgenommen worden.
DasUrteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 19. Januar 2000 (Az: 11 C 8.98) hat
die Diskussion zur grundsätzlichen Zulässigkeit einer erhöhten Hundesteuer für
Kampfhunde zu einem Abschluss gebracht. Die streitgegenständliche Hundesteuersat-
zung, die eine entsprechende Regelung vorsah, wurde seitens des Bundesverwal-
tungsgerichtes bestätigt. Die in der Mustersatzung aufgeführten Hunderassen decken
sich mit den in den 55 3 und 10 des Landeshundegesetzes NRW vom 01.01.2003 an-
gegebenen Rassen. Der gegenüber dem Landeshundegesetz NRW zusätzliche Hin-
weis auf die Unterscheidung zwischen einer "Schutzhundeausbildung” und einer
"Schutzdienst- oder Sporthundeausbildung" ist erforderlich, um das Verhältnis der De-
finition eines gefährlichen Hundes zu derfakultativen Steuerermäßigung in $ 4 Abs. 1
b) der Mustersatzung zu verdeutlichen (vgl. hierzu auch Abschnitt II Zif. 2.2.2. der Ver-
waltungsvorschriften zur seinerzeitigen LHV NRW; RdErl. des Ministeriums für Umwelt



und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - II © 3 - 4200-5018 - vom
13.10.2000).

Die letzte Anhebung der Hundesteuererfolgte im Jahr 2012. Der Beschlussvorlage
beigefügtist eine Aufstellung über die Hundesteuersätze im Kreis Soest und derStadt
Hamm (Stand: 11719).

Bei Übernahme der Regelung in $ 2 Absatz 2 sollten auchdie entsprechenden Folge-
regelungenin den $$ 3, 4 (Steuerbefreiungen und -ermäßigungen) sowie $$ 8 und 9
(Angabe der Hunderasse) aufgenommenwerden

Die Festlegung der Steuersätze liegt im abgabenpolitischen Ermessen der Kommune.
Hinsichtlich der erhöhten Steuersätze für Kampfhundesind Steuersätze üblich, die ein
‚Achtfaches des "normalen" Steuersatzes bzw. bei mehreren Kampfhundenein Zehnfa-
ches des "normalen" Steuersatzes betragen.

Es wird vorgeschlagen,die Steuer jährlich auf folgendenBetrag zu erhöhen, wenn von
einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam

- nur ein Hund gehalten wird 60,00 Euro;
- zwei Hunde gehalten werden 90,00 Euro je Hund;
- drei oder mehr Hundegehalten werden 120,00 Euro je Hund;
- ein gefährlicher Hund gehalten wird 480,00 Euro;
- zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden 600,00 Euro je Hund

©) Die bisherigen $$ 3 und 4 der Hundesteuermustersatzung wurden weitgehend neu
konzipiert. Diese Vorschriften regelten in ihrer bisherigen Fassung in weiten Teilen die
Steuerbefreiung für Hunde, deren Haltung schon nach den allgemeinen Grundsätzen
nicht als private Hundehaltung einzustufen gewesen wäre und schon von daher nicht
der Hundesteuer unterfallen kann. Aufrechterhalten wurde in $ 3 Abs. 2 die Steuerbe-
freiung solcher Hunde, die zwarin Privathaushalten gehalten werden, aber ausschließ-

lich dem Schutz und derHilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfioser Personendienen.
Hierbei handelt es sich nicht um Hundehaltung als Ausdruck besonderer wirtschaftli-

cher Leistungsfähigkeit, sondern aufgrund eines besonderen persönlichen Bedarfes.
Die im neu gefassten $ 3 Abs. 3 geregelten Steuerbefreiungen, die sich auf von natür-
lichen Personen gehaltene Hunde beziehen, konnten ebenfalls aufrechterhalten biei-
ben. Sie stellen allerdings fakultative Befreiungen dar, auf die der Satzungsgeberver-
zichten kann. Rechtlich zulässig dürfte auch eine befristete Steuerbefreiung (oder
-ermäßigung) für Hunde sein, die aus Tierheimen übernommen werden, da vor dem
Hintergrund des öffentlichen Interesses an einer Entlastung solcher Einrichtungen das
Willkürverbot des Art. 3 GG nicht verletzt wird. Hierbeiist zu entscheiden, ob die befris-

tete Steuerbefreiung nur für Hunde aus dem Tierheim des Kreises Soest odereiner
Einrichtung gem. $ 3, 3 c) der Mustersatzung gilt.

4) Die im $ 4 vorgesehene Möglichkeit einer allgemeinen Steuerermäßigung wurde bei-
behalten. Es ist aber auch hier ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich insoweit
um eine fakultative Regelung handelt, auf die der Ortsrechtsgeber aus politischen
Gründen verzichten kann.

) Eine Neuformulierung von $ 4 Abs. 3 wurde durch die Zusammenführung von Arbeits-
Iosen- und Sozialhilfe ab dem 01.01.2005 bei Hartz IV erforderlich. Da sowohl die
Empfänger von Arbeitslosengeld Il als auch die Empfänger der Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung den bisherigen Sozialhilfeempfängern im Hinblick auf ihr
Einkommen undihre Bedürftigkeit praktisch gleichgestellt sind, fallen sie als „diesen
einkommensmäßig gleichstehende Personen“bereits unter die bisherige Satzungsre-



gelung. Die Neuformulierung dient daher der Klarstellung sowie der Anpassung der
gesetzlichen Regelungen, die durch die Überführung des Bundessozialhilfegesetzesin
das SGBII erforderlich wurden. Esist aber ausdrücklich daraufhinzuweisen, dass es
sich um eine fakultative Regelung handelt, auf die der Ortsrechtsgeber aus politischen
Gründeninsgesamt verzichten kann. Um zu erwartende Steuerausfälle zu vermeiden,
könnte auch der Ermäßigungssatz des 54 Abs. 3 verringert werden.

Boschlussvorschlag:

Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Welver wird in der als Anlage beigefügten Fassung
erlassen

Anlage
Hundesteuersatzung der Gemeinde Welver (Mustersatzung)
Umfrage Hundesteuer Kreis Soest / Hamm
Gesamtübersicht Hundesteuer 2019 vom Bundder Steuerzahler



Hundesteuer-Mustersatzung

Stand: 15.02.2018

‚Aufgrund des $ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 994 (GV NRW 5. 686/5GV NRW2023), zuletzt geändert durch Art. 4
Transparenzgesetz vom 17. Dezember 2009 (GV NRW 5.950) undder 553 und 20 Abs. 2 Buchst. b
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969
GV NRW 5. 722/5GV NRW620), zuletzt geändert durch Art. 1 Jagdsteuerabschaffungsgesetz vom
30. Juni 2009 (GV NRWS. 394), hat der Rat.der Gemeinde Welverin seinerSitzung vom 11.12.2019
folgende Hundesteversetzung beschlossen

5a

Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung

(4) Gegenstand der Steuer ist das Halten vonHunden im Stadt-/Gemeindegebiet.

(&) _Steuerpflichtig ist, wereinen oder mehrere Hundein seinen Haushalt aufgenommenhat
Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hundegelten als von den Haushaltsangehörigen
gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen gemeinsameinen oder mehrere Hunde, so
sind sie Gesamtschuldner. Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen,wenner nicht in-
nerhalbvon zwei Wochen beim Ordnungsamt der Gemeinde Welver gemeldet und beieiner
von diesem bestimmtenStelle abgegeben wird.

(3) Als Hundehaltergilt auch, wer einen Hund in Pflege oderVerwahrung genommenhat oder
auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer
anderen Gemeinde der Bundesrepublik bereits versteuert wird odervon der Steuerbefreit
ist. Die Steuerpflicht tritt in Jedem Fell ein, wenn die Pflege, Verwahrung oderdie Haltung
auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

$2
Stevermaßstab und Steuersatz

(&)

_

Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalterader mehreren Personen gemein-
sam

2) nurein Hund gehalten wird 60,00 Euro;
b) zwei Hunde gehalten werden 90,00 Euro je Hund;
© dreioder mehr Hunde gehalten werden 120,00 Euro je Hund;
@ ein gefährlicher Hund gehalten wird 480,00 Euro;
©) zweiodermehrgefährliche Hunde gehalten werden 600,00 Euroje Hund.

Hunde, für die Steuerbefreiung nach $ 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der An-
zahl der Hunde nicht berücksichtigt; Hunde,für die eine Steuerermäßigung nach $ 4 gewährt
wird, werden mitgezählt.



(2)

 

@

@

Savıo

Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 Buchstuben dunde sind seiche Hunde,

@) die auf Angriffslust oder Kampfbereitschaft oder Schärfe oder andere in der Wirkung
gleichstehende Zuchtmerkmale gezüchtet werden oder die eine Ausbildung zum Nachteil
des Menschen, zum Schutzhund odereine Abrichtung auf Zivilschärfe begonnen oder ab-
geschlossen haben. Als Ausbildung zum Schutzhund zählt nicht die von privaten Vereinen
oder Verbänden durchgeführte so genannte Schutzdienst- oder Sporthundeausbildung,
sofern keine Konditionierung zum Nachteil des Menschen erfolgt;

b) die sich nachdem Gutachtendes beamteten Tierarztes als bissig erwiesen haben;

9 diein gefahrdrohender Weise einen Menschen angesprungen haben;

d) die bewiesen haben, dass sie unkantrolliert Wild, Vieh, Katzen oderHunde hetzen oder rei-
‚Ren

Gefährliche Hunde im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere Hunde der Rassen

2. Pitbull Terrier
2. American Staffordshire Terrier
3. Staffordshire Bullterrier
4 Bullterrier
5. Alano
6. American Bulldog
7. Bullmaseiff
8. Mastiff
3. _Mastino Espanol
10. _Mastino Napoletano
a1. Fila Brasileiro
12. Dogo Argentino
23. Rottweiler
34. Tosa Inu

sowie deren Kreuzungen untereinander sowie mit anderen Hunden.

$3
Steuerbefreiung

 

Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde Welver ‚aufhalten, sind

diejenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen kön-
nen, dass die Hundeineiner anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteuert werden oder
von der Steuer befreitsind.

Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde,die ausschließlich dem Schutz und der
Hilfe Blinder, Tauber odersonst hilfioser Personen dienen. Sonst hlflose Personen sind sol
che Personen,die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „8", „BL", „aG",
„GL“ oder „H"besitzen.

 

Weiterhin wird Steverbefreiung auf Antrag gewährt für nicht zu Erwerbszwecken gehaltene
Hunde, die

a) an Bord von ins Schifffahrtsregister eingetragenen Binnenschiffen gehalten werden



(4)

[7]

(2)

3

2)

5.37.20

oder

als Gebrauchshunde ausschließlich zur Bewachung von nicht gewerblich gehaltenen Her:
den verwandt werden, in der hierfür benötigten Anzahl

©) Eine Steuerbefreiung wird aufAntrag gewährtfür Hunde, die der Halter aus einer Einrich
tung übernimmt, die eine Erlaubnis nach $ 22 Abs. a Nr. 3 Tierschutzgesetz besitzt und de-
ten Gemeinnützigkeit durch das zuständige Finanzamt bestätigt ist. Die Steuerbefreiung
wird befristet für 12 Monate erteilt und beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der Hund
aus der Einrichtung übernommen worden ist. (Alternativ: ausschließlich aus einem Tier.
‚heim des Kreises Soest)

Für gefährliche Hunde im Sinne des 5 2 Abs. 2 wird eine Steverbefreiung nach Absatz 3 nicht
gewährt.

54
Allgemeine Steuerermäßigung

Die Steuer ist aufAntrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach $ 2 zu ermäßigen für

a) Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von demnächsten bewohnten Gebäude
mehr als 200 Meter entfernt liegen, erforderlich sind,

b) Hunde, die zu Melde-, Sanıtäts- oder Schutzzwecken verwendet werden und die dafür vor-
gesehane Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Stadt/Gemeinde anerkannten Vereins
oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfungist durch das Vorlegen
eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigneter
Weise glaubhaft zu machen.

Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt aufAntrag, wenn glaubhaft gemacht
wird, dass die antragstellende Vereinigung über hinreichende Sachkunde und Zuverlässig
keitfür die Durchführung der Leistungspröfung verfügt.

gefährliche Kunde im Sinne des $ 2 Abs. 2 wenn derNachweisfürden einzelnen Hund durch
eine Begutachtung des Hundes (Verhaltenspröfung) durch das zuständige Veterinäramt er-
bracht wird, dass dieser keine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüberMen-
schen oder Tieren aufweist. Der Nachweis ist bei Antragstellung sowiealle 2 Jahre neu zu
erbringen. Die Kostenhierfür trägt der Antragsteller.

Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem nächsten
im Zusammenhang bebautenOrtsteil mehr als 400 Meter entfernt liegen, erforderlich sind, ist
die SteueraufAntrag auf34 des Steuersatzes nach $ 2 zu ermäßigen,

‚Für Personen,die Hilfe zum Lebensunterhalt ($$ 27-40 SGB-XN), Grundsicherung im Alter und

bei Enwerbsminderung ($$ 41-46 SGB-Xil) oder Arbeitslosengeld I! ($$ 29-27 SGB-N) erhalten

sowie für diesen) einkommensmäßig gleichstehende Personen wird die Steuer auf Antrag auf

ein Viertel gesenkt, allerdings nurfür einen Hund.

Für gefährliche Hunde im Sinne des $ 2 Abs. 2 wird eine Steuerermäßigung nach den Absätzen
1 bis 3 nicht gewährt,



a)

@)

@

10)
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@
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Ss
‚Allgemeine Voraussetzungen

für Steuerbefreiung und Steuerermi

 

gung

Eine Steuerbefreiung nach $3 bzw. eine Steuerermäßigung nach $ 4 wird nur gewährt, wenn
der Hund, für den Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den angegebenen
Verwendungszweck hinlönglich geeignetist

Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermäßigung ist spätestens zwei Wachen var Beginn
des Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei der
Stadt/Gemeindezu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach Eingang
des Antrags beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steuersätzen des $ 2 erho-
ben, wenndie Voraussetzungen für die beantragte Steuervergünstigung vorliegen.

Über die Steuerbefreiung oder -ermäßigung wird eine Bescheinigung ausgestellt. Diese gilt
nur für die Halter, für die sie beantragt und bewilligt worden ist.

Fallen die Voraussetzungenfür eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung weg, so istdies in-
nerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall der Stadt/Gemeindeschriftlich anzuzeigen

56

Beginn und Ende der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des Monats,in dem der Hundaufgenommenworden
ist. Bei Hunden, die dam Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zuwach-
sen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Hunddrei Monatealt ge-
wordenist. In den Fällen des $2 Abs. 3 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem a. des Mo-
nats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten wordenist.

 

Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hundveräußert oder sonst
abgeschafft wird, abhanden kommt odereingeht.

Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit
dem 1. des aufden Zuzug folgenden Monats, Bei Wegzugeines Hundehalters aus der Stadt
endetdie Steuerpflicht mit Ablauf des Monats,in den der Wegzug fällt.

$7
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer

Die Steuer wird fürein Kalenderjahr oder- wenn die Steuerpflicht erst während des Kalen-
derjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

Die Steuer wird nach dem Zugang des Festsetzungsbescheides am o1. Juli in Höhe der Jah-
ressteuer fällig. Erfolgt die Festsetzung nach dem or. Juni des laufenden Kalenderjshres, ist



a

2)

a

1)

13

5.54.10

die Steuer einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides zu entrichten. Ende die Stever-
pflicht während des Kalenderjahres, besteht ein Erstattungsanspruch für volle Kalendermo
nate.

Wer einen bereits in einer Gemeinde der Bundesrepublik versteuerten Hunderwirbt oder
mit einem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines abgeschafften, abhanden gekom-
menen oder eingegangenenHundes einen neuen Hund erwirbt, kann die Anrechnung der
nachweislich bereits entrichteten, nichterstatteten Steuer aufdie fürden gleichenZeitraum
zu entrichtende Steuer verlangen.

 

sa
Sicherung und ÜberwachungderSteuer

Der Hundehalterist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der Auf:
nahmeoder- wenn der Hund ihm durch Geburt voneinervonihm gehaltenen Hündin zuge.
wachsen ist- Innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt. geworden ist,
unterAngabe der Hunderasse bei der Stadt/Gemeinde anzumelden.In den Fällen des$ 1 Abs.
3 Satz 2 muss die Anmeldunginnerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeit-
raum von zwei Monatenüberschritten worden ist, und in denFällen des $ 6 Abs. 3 Satz a
innerhalb der ersten zwei Wochen des auf den Zuzug folgenden Monats erfolgen.

Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert oder
sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhanden gekommenoder eingegangenist ader
nachdem der Halteraus der Stadt/Gemeinde weggezogenist, bei der Gemeinde abzumel-
en. Mit der Abmeldung des Hundesist die noch vorhandene Hundesteuermarkean die Ge-
meinde zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes anı eine endere Personsind bei der
‚Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

Die Gemeinde Welver Übersendet mit dem Steuerbescheid oder mit der Bescheinigung über
die Steuerbefreiung für Jeden Hund eine Hundesteuermarke. Der Hundehalter darf Hunde
außerhalb seiner Wohnung oderseines umfriedeten Grundbesitzes nur mit dersichtbar be-
festigten gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. Der Hundehalter ist verpflichtet, den
Beauftragten der Gemeinde Welverdie gültige SteuermarkeaufVerlangen vorzuzeigen. Bis
zur Übersendung einer neuen Steuermarkeist die bisherige Steuerrnarke zu befestigen oder
vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen,dürfen dem Hund
nicht angelegt werden. Bei Verlust der gültigen Steuermarke wirddem Hundehalter auf An-
trag eine neue Steuermarke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt.

Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflichtet,
den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage überdie auf dem Grundstück, im Haushalt ader
Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen ($12 Abs.
Nr. 33 KAG NW in Verbindung mit $93 AO). Zur wahrneitsgemäßen Auskunftserteilung ist
auch der Hundehalter verpflichtet.

Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer, Haus-
haltungsverstände sowie derenStellvertreter zur wahrheitsgemäßenAusfüllung der ihnen
vom Steueramt übersandten Nachweisungeninnerhalb der vorgeschriebenenFristen ver-
Pflichtet ($ 22 Abs. a Nr. 3a KAG NWin Verbindung mit 593 AO). Durch das Ausfüllen der
Nachweisungenwird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den Absätzen ıund 2
nicht berührt.



50.20

 

Ordnung:

Ordnungswidrig im Sinne des $ 20 Abs. 2 Buchst. b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1965(GV NRW S. 72), zuletzt geändert durch Art.ı
‚Jagdsteuerabschaffungsgesetz vom 30. Juni 2009 (GV NRW S. 394), handelt, wer vorsätzlich ader
leichtfertig

1. als Hundehalter entgegen $ 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergüns-
tigung nicht rechtzeitig anzeigt,

2. als Hundehalter entgegen $8 Abs. einenHund nicht oder nicht rechtzeitig oder unterfehlender
oderfalscher Angabe der Hunderasse anmeldet,

3. als Hundehalter entgegen $ 8 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines um-
friedeten Grundbesitzes ahne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt, die
Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund andere
Gegenstände, die der Stevermarke ähnlich sehen, anlegt,

4. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstandoder deren Stellvertreter sowie als Hunde-
halter entgegen $ 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erte

 

5. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oderderen Stellvertreter entgegen$ 8 Abs.
5 die vom Steveramt Übersandten Nachweisungen nicht wahrheitsgemäß odernicht fristge-
mäß ausfüll.

Sıo
Inkrafttreten

Diese Hundesteuersatzung tritt am 01.01.2020in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung
vom 17.12.1996 verbunden mit der 5. Satzungsänderung vom 16.12.2011 außer Kraft.



Hundesteuerim Kreis Soest / Hamm

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Hundesteuer [Hundesteuer [Hundesteuer [Hundesteuer [Hundesteuer
[Normathund |Normaihung |Normaihund |gefährt. Hund _|gefährt. Hund
A 2 3 und mehr 11 h

Bad Sassendorf 60,00 € so,0e| 120.0€ 360,00 €| 504.00 €
Lippotal 60,00€ 70,00 €| 85,00€ 400,00€ 500,00 €|
(Geseke sone 10200e| 12000€| 548,00 €| 00,00 €|
Rüthen 6.00€ 78,00 € 0,00€] 441,00 €] 675.00 €)
lAnröchte 72,00 € s0,00€| 102.00 Elwie Normalhunde |wie Normalhunde
Erwitte 70,00€ 83,00 €| 6,00€ 500,00 €| 700.00 €
Ense 66.00 € 78,00 €| 80.00 e|wie Normalhunde [wie Normalhunde
Wickede 72,00 € 84,00 €| 96,00 Ejwie Normalhunde[wie Normalhunde
Möhnesee 70,00€ 82,00 €| 94,00€ 400,00 €) 610.00 €
[Wert 82,00€ 94,00€] 106.00€ 645,00 €| 805.00 €
[Warstein 84,00€ s300c| 11700€ 672,00 €| 782.00 €
Lippstadt sao0e|  102.00e| 120.008] 546,00 €| 00,00 €
Sonst sssoe|  10200e| 118.00] 44,00€) 600,00 €
Hamm soooe| 12000e| +44.00€] 686,00 €] 864.00 €

höchster Wert soooel 120.00€] 144.00€] 696.00 €| 900.00 €|
niedrigster Wert 54.00€ 70,00] 85,00€ 360,00 € 500,00 €|

Stand: 1112019 13.11.2019



Lienen
Verl
Harsewinkel
Reken
Heck
Hörstel
Velen
Blomberg
Lübbecke
Preußisch Oldendorf
Ahaus
Espelkamp
Gronau
Heiden
Lotte
Rödinghausen
Waldfeucht
Beelen
Wettringen
Vreden
‚Altenberge
Stadtlohn
Neuenkirchen
Horn-Bad Meinberg
Selfkant
Attendom
Delbrück
Gescher
Hiddenhausen
Hückelhoven
Kirchlengern
Langenberg
Metelen
Raesteid
Rietberg
Spenge
Westerkappeln
Augustdorf
Bad Wünnenberg
Hopsten
Hövelhof
Isselburg
Lemgo
Rahden
Schloß Holte-Stukenbrock
Veitweiß
Barntrup
Borchen
Gangelt
Hamminkeln
Krananburg
Ladbergen
Merzenich
Sonsbeck
Steinheim

Hundesteuer 2019
Gesamtübersicht

(aufsteigende Sortierung, ein Hund)
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Stemwede
Versmold
Wassenberg
Welver
‚Altenbeken
Ascheberg
Borgholzhausen
Everswinkel
Halle
Hülhorst
Kalletal
Rheda-Wiedenbrück
Schöppingen
Sendenhorst
Werther
Willebadassen
Ennigerloh
Erkelenz
Horstmar
Oelde
Esiohe
Ochtrup
Bad Driburg
Bad Sassendorf
Bedburg-Hau
Blankenheim
Bünde
Emmerich
Enger
Ense
Geilenkirchen
Geldern
Hallenberg
Heinsberg,
Hellenthal
Herzebrock-Clarholz
Kerken
Kirchhundem
Kleve
Legden
Lippstal
Mettingen
Nettersheim
Neuenrade
Petershagen
Plettenberg
Rees
Saerbeck
Sassenberg
Schieder-Schwalenberg
Schlangen
Steinhagen
Südlohn
Wadersioh
Dörentrup

Hundesteuer 2019

(aufsteigende Sortierung, ein Hund)
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Gesamtübersicht
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Drensteinfurt
Olpe
Bad Lippspringe
Borgentreich
Brakel
Goch
Leopokishöhe
Salzkotten
Wenden
Alpen
Altena
Büren
Dahlem
Höxter
Marienmünster
Nordkirchen
Ostbevern
Porta Westfalica
Rüthen
Schalksmühle
Straelen
Vlotho
Wellerswist
Neuenkirchen
Bad Salzuflen
Beckum
Rheine
Bad Münstereifel
Lügde
Mechernich
Billerbeck
Erndtebrück
Erwitle
Extertal
Gütersloh
Kevelaer
Unnich
Möhnesee
Nachrodt-Wiblingwerde
Nümbrecht
Recke
Rosendahl
Senden
Weeze
Anröchte
Bad Laasphe
Balve
Beverungen
Borken
Burbach
Coesfeld
nnentrop

Hille
Holzwickede
Ibbenbüren

 

Hundesteuer 2019
Gesamtübersicht

(aufsteigende Sortierung, ein Hund)
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Issum
Jüchen
Jüchen
Jülich
Kal
Kierspe
Laer
Lage
Lengerich
Lennestadt
Lichtenau
Lüdinghausen
Medebsch
Meinerzhagen
Nattun
Olfen
Paderbom
Rhede
Rheurdt
Schmallenberg
Übach-Palenberg
Uedem
Wachtendonk
Wickede
Zülpich
Schermbeck
Bad Oeynhausen
Drolshagen
Bad Berleburg
Baesweiler
Bestwig
Frechen
Hemer
Herscheid
Kalkar
Detmold
Hürth
Ahlen
Brilon
Brüggen
Euskirchen
Inden
Löhne
Niederzier
Rommerskirchen
Wesseling
Neuss
Grefrath
Herford
Morsbach
Niedarkrüichten
Nordwalde
Olsberg
Radevormwald
Rheinberg

Hundesteuer 2019
Gesamtübersicht

(aufsteigende Sortierung, ein Hund)
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Schleiden
Schwalmtal
Wilnscorf
Werl
Oerlinghausen
Wermelskirchen
Arnsberg
Bocholt
Dülmen
Düren
Engelskirchen
Freudenberg
Geseke
Havixbeck
Hilchenbach
Kempen
Kreuztal
Leichlingen
Lippstadt
Lohmar
Meckenheim
Menden
Netphen
Odenthal
Reichshof
Waldbröl
Warendorf
Warstein
Meschede
Sundern
Werne
Eschweiler
Marienheide
Soost
Marsberg
Voerde
Bornheim
Eitorf
Erftstadt
Halver
Hamm
Iserlohn
Kamen
Königswinter
Langenfeld
Lindlar
Minden
Pulheim
Rheinbach
Titz
Tönisvorst
Wachtberg
Warburg
Wegberg
Wipperfürth

Hundesteuer 2019
Gesamtübersicht

(aufsteigende Sortierung, ein Hund)
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Fröndenberg
Burscheid
Wesel
Hückeswagen
Siegburg
Swisttal
Alsdorf
Bad Honnef
Bergkamen
Bergneustadt
Bönen
Castrop-Rauxel
Dattein
Dormagen
Düsseldorf
Emsdetten
Greven
Gummersbach
Haltern
Hennef‘
Herzogenrath
Hünxe
Kaarst
Meerbusch
Monheim
Much
Nideggen
Nieheim
Oer-Erkenschwick
Overath
Rösrath
Ruppichterolh
Schwerte
Steinfurt
Tecklenburg
Telgte
Windeck
Xanten
Brühl
Wetter
wien!
Alfter
Bergisch Gladbach
Heimbach
Kamp-Lintfort
Kerpen
Korschenbroich
Neukirchen-Vluyn
Nörvenich
Viersan
Werdohl
Würselen
Eisorf
Grevenbroich
Nettetal

Hundesteuer 2019
Gesamtübersicht

(aufsteigende Sortierung, ein Hund)
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Simmerath
Stolberg
Breckerfeld
Dorsten
Heiligenhaus
Herten
Kürten
Langerwehe
Lünen
Monschau
Recklinghausen
Roetgen
Sankt Augustin
Siegen
Sprockhövel
Unna
Erkrath
Marl
Mettmann
Winterberg
Krefeld
Niederkassel
Ratingen
Waltrop
‚Aldenhoven
Ennepetal
Geveisberg
Hilden
Kreuzau
Neunkirchen-Seelscheid
Hürtgenwald
Velbert
‚Aachen
Bedburg
Bergheim
Bottrop
Dinslaken
Haan
Hattingen
Lüdenscheid
Moers
Münster
Schwelm
Selm
Troisdorf
Willich
Herdecke
Gelsenkirchen
Duisburg
Gladbeck
Remscheid
Wältrath
Mönchengladbach
Witten
Bielefeld

Hundesteuer 2019
Gesamtübersicht

(aufsteigende Sortierung, ein Hund)
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Hundesteuer 2019
Gesamtübersicht

(aufsteigende Sortierung, ein Hund)

Solingen 151
Horne 152
Dortmund 156
Essen 156
Köln 156
Leverkusen 156
Oberhausen 156
Mülneim 160
Wuppertal 160
Bonn 162
Bochum 188
Hagen 180

‚Anmerkungeı

 

‚Alle Angabenin Euro,

17a
188
204
216
156

216
220
288
210
192
210

®

Rot markierte Städte/Gemeindenhaben die Steuersätze im Vergleich zu 2018 erhöht.
Grün markierte Städte/Gemeinden haben die Steuersätze im Vorgleich zu 2018 gesenkt.
Elsdorf, Rheine, Nettersheim und Linnich erheben eine Steuer für jeden Hund.
Quelle: Salzungen der genannten Städte und Gemeinden aus dem Internet, Stand 03-04/2019
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Beschlussvorlage

Fachbereich 2.2 Sachbearbeiter/in: Frau Jürgens
Az. Datum: 13.11.2019

Bürgermeister CL, ‚Allg. Vertreter L 130.28
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Sitzungs- Stimmenanteli]an Saumg- Beratungsergebnis an Wem Eur

HER ZRAcZEND
Beratungsfolge Top

 

Lehrschwimmbecken Welver
hier: Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise
 

‚Aufgrund eines positiven Legionellenbefundesim Oktober 2018 und der sich daraus ergebe-
nen vorübergehenden Schließung des Lehrschwimmbeckens,fand im Zeitraum April / Mai
eine Sanierung des Badesstatt, um denlaufendenBetrieb wiederaufzunehmen.

Die beteiligten Firmen empfahlen aber, aufgrund der Alterung der Anlage und des
Sanierungsstaus in den vergangenenJahren,relativ zeitnah eine Überarbeitung der kom-
pletten technischen Anlage vorzunehmen.

Seitens der Verwaltung wurde daraufhin der Kontakt zum Architektur- und Planungsbüro
Neugebauerin Waltrop sowie dem Ingenieurbüro für Wassertechnik Willert in Ronnenberg,
Spezialisten für die Sanierung kleinerer Schwimmbäderaufgenommen,um eine Einschät-
zung der Sachlage zu bekommen. Die Firmen arbeitenseit längerem mit der Gemeinde
Möhnesee zusammen,und wurdenaufgrund der positiven Zusammenarbeit empfohlen.

Der komplette Schwimmbadbereich wurde von beiden Firmenin Augenschein genommen;
das Ingenieurbüro Wiillert unterbreitete ein Angebot - siehe Anlage - für die Entwicklung ei-
nes Teilbzw. Gesamtkonzeptes in Zusammenarbeit mit der Neugebauer Architektur- und
Planung GmbH, um Maßnahmenzur dauerhaften Erhaltung des Schwimmbades aufzuzei-
gen.

Beschlussvorschlag
Umeinen Überblick zu erhalten, welche Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung des Lehr-
schwimmbeckens zu ergreifen sind, bzw. einen Kostenüberblick zu erhalten, wird verwal-
tungsseitig vorgeschlagen, das Ingenieurbüro Willert in Zusammenarbeit mit dorArchitektur-
und Planung GmbH Neugebauer mit der Entwicklung des Teil- bzw. Gesamikonzepts zu be-
auftragen
Die Deckung der Kosten in Höhe von 21.348,60€ erfolgt aus Haushaltsmitteln des Förder-
programms„Gute Schule 2020".



Ingenieurbüro für Wassertechnik GmbH

Ingenieurbüro für Wessertechrik GmbH+ Nenndarfer Sir 3 + 30952 Ronnanbem

Gemeinde Welver
Frau Monika Juergens
‚Am Markt 4
59514 Welver

Datum: 14.10.2019

AngebotNr. A1904-025
Projekt Sanierung LSB Welver

Sehr gachrte Frau Juergens,
Sehr gechrte Damen und Herren,

nachstehenderhalten Sie unser unverbindliches Angebol für das oben benannte Projekt.

Ausgangslage
DasSchulschwimmbadist technisch an die Schule angeschlossenund verknüpft.
Insgesamtist die Anlage gut gepflegt.
‚Aberaufgrund der Alterung und der Energiekosten- Entwicklungist eine Überarbeitung der
TechnischenAnlagengeplant, erforderlich.

= Austauschder Vorglasung, Isolierung /Dämmung der Gebäudehalle
= Die Lüftung ist zwingend zu überarbeiten. Zudem sind hierfür Fördermittel zu
erwarten aus dem Klimaschutzprojekt.

= Die Abwasserrohre (Sml) sind punktuell defekt und müssen ausgetauscht werden.
Der Hubboden im Beckenist ein Sondermodell, das angepasst werden muss.

= Punktuell ist das Becken „undicht „und erfordert eine Betonsanierung.

Bei diesen erforderlichen Teilmaßnahmen ist eine Entwicklung eines Gesamtkonzeptes
(vorausschauend) geplant; aus unserer Sicht erforderlich.

Zudem ist eine Entwicklung Gesamtkonzept Wärme angebracht.

Aufgabı
Konzept entwickeln, weiche technischen Maßnahmen sind in einem Gesamtkonzept
durchzuführen, um energetisch an die erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen als geplante
Maßnahmedarzustellen.

Grundlagen
1a.
Anlagenschemata erstellen um die Gesamt- Zusammenhänge zu erkennen und darzustellen.
Aus wirtschaftlicher, energetischerSicht ist eine gesamte Energie- Versorgung Bad + Schule.
sinnvoll.
Diese Arbeits-Grundlagen sind im ersten Schritt zu ermitteln, zur Abstimmung
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Ab.
Verbrauchswerte undVerteilung ermitteln:

Pos [Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis| EUR EUR
1 12019. Oristermine 1.250.00 2.500,00
2 16,0. |Tg. CAD Konstruktion. 540,00 3.240,00

Gesamtpreis netto EUR 5.740,00

2.

Konzeptentwicklung undErarbeiten eines Maßnahmenkatalogs:

Pos [Menge Bezeichnung Einzeipreis Gesamtpreis
EUR EUR

1 13019. Oristermin | 1.250,00 2.500,00
ı2 [70 |Tq ‚Büroarbeit 900,00 ‚5.300,00

8.800,00
Gesamtpreis netto EUR

3.
Präsentation und Abstimmungder Arbeitsergebnisse:

Pos Menge Bezeichnung . Einzelpreis Gesamtpreis
EUR EUR

1 [20 19. Ortstermin 1.250,00 2.500,00
2 1.0 |Tg. Büroarbeit 900,00 900,00

Gesamtpreis netto EUR 3.400,00   
Die oben genannten Preise verstehen sich netto zzgl. Umsatzstouer.

Das Gesamtkonzept ist in Zusammenarbeit mit der Neugebauer Architektur- und Planungs
GmbH zu entwickeln und bearbeiten.

Bitte prüfen Sie unser Angebot. ÜberIhren Auftrag würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Ingenieurbüra für Wassertechnik GmbH
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Beschlussvorlage

| Fachbereich 2.2
Az. 40-30-0171

Sachbearbeiterin: Frau Jürgens
Datum: 13.11.2018
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Botr.: Bildung von Eingangsklassen an den Grundschulen der Gemeinde

Welver zum Schuljahr 2020/21

Sachdarstellung zur Sitzung am 27.11.2019:

Mit Verabschiedung des8. Schulrechtsänderungsgesetzes durch den Landtag am
07.11.2012 wurdendie möglichen Klassengrößen und Klassenfrequenzwerte für
Grundschulen neu festgelegt. Fernerwurde eine sogenannte kommunale Klassenrichtzahl
eingeführt. Die Umsetzung dieser Veränderungenkann zu schulorganisatorischen
Maßnahmenführen, z. B. Zügigkeitsveränderungen an Grundschulen,so dass der
‚Schulträgerhierüber entscheiden muss.

Entsprechend $ 6a Absatz 1 der Verordnung zu $ 93 Absatz 2 Schulgesetz bestimmtallein
die Schülerzahl in den Eingangsklassen die maximale Zahl der Eingangsklassen,die in einer
Kommune gebildet werden können. Um diese Höchstzahl zu ermitteln wird die
Gesamtschülerzahlaller Schulanfänger des kommenden Schuljahres durch den
Klassenfrequenzrichtwert 23 geteilt

Es ist darauf zu achten, dass die Bildung von Eingangsklassenmit wenigerals 15 und mehr
als 29 Schüler/innen unzulässigist (Unter- und Obergrenze)

Demnachsind folgende Eingangsklasseneiner Schule zu bilden:

1 Klasse bei bis zu 29 Schüler/innen,
2 Klassen bei30 - 56 Schüler/innen,
3 Klassenbei 57 - 81 Schüler/innen,
4 Klassen bei 82 - 104 Schüler/innen,usw.

Die kommunale Kiassenrichtzahl der Gemeinde Welverfür das Schuljahr 2020721
ermittelt sich entsprechend $ 6a Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung zu $ 93 Abs.2 SchulGwie folgt:

101 Erstklässler geteilt durch Klassenrichtzahl 23 = 4,39 dieser Wert wird auf die darüberlie-
gende ganze Zahl aufgerundet, so dassfür Welver5 Klassen gebildet werden können

 



2

Vordem Hintergrund, dass die Bildung von Klassenmit wenigerals 15 und mehr als 29
Schüler/innen unzulässig ist, würden sich nach Abschluss des zwischenzeitlich beendeten
Schulanmeldeverfahrens und der damit verbundenen Anmeldewünsche für das Schuljahr
2020/21 nachfolgende mögliche Klassenbildungenergeben(siehe auch Anlage 1)

Bemhard-Honkamp-Schule 66 Schüler/innen 3 Klassen
Grundschule Borgeln 34 Schüler/innen 2 Klassen
gesamt 5 Klassen

(Hinweis: 1 Kind wurde bisher noch nicht angemeldet.)

Da die kommunale Klassenrichtzahl bei der v. g. Klassenbildung nicht überschritten wird,
können5 Klassen im kommenden Schuljahr entsprechend der Anmeldewünsche der Eltern
eingerichtet werden.

Deraktualisierte Schulentwicklungsplan der Gemeinde Welver wird in der nächstenSitzung
desAusschusses Generation, Bildung, Kultur und Soziales vorgelegt.

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, aufgrund dervorliegenden Anmelde-
zahlen zum Schuljahr 2020/21 5 Eingangsklassen zu bilden und davon 3 an der Bernhard-
Honkamp-Schule und 2 an der Grundschule Borgeln einzurichten.



 

- Anlage I -
Gemeinde Welver
Der Bürgermeister

Schulanmeldungen in der Gemeinde Welver

für das Schuljahr 2020/21

11.11.2019

Ortsteil Grundschule [Grundschule] auswärtige Grundschule
Welver Borgeln

Balksen
Berwicke 2
Blumroth
Borgeln 5
Dinker

Dorfwelver
Ehningsen
Einecke

Eineckerholsen
Flerke
Illingen
Klotingen

16| Scheidingen
17] Schwefe

18] Stocklarn

19] vellingh.-Eilmsen

20) Welver
auswärtige
Insgesamt

 
Schulanfänger in der Gemeinde Welver für die

Schuljahre 2021/2022 - 2024/25

 

 

 

 

Einschulung 2021722 111
[Einschulung 2022/23 108
[Einschulung 2023/24 101
[Einschulung 2024 725 33  
 


